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An die kantonalen Verwaltungen 

für die direkte Bundessteuer 

 

Rundschreiben 

 
Merkblätter für die Quellenbesteuerung und Übersichten über die Doppel-
besteuerungsabkommen 
 

Mit Rundschreiben vom 24. Januar 2025 haben wir Sie letztmals über Änderungen in den ver-

schiedenen Merkblättern für die Quellenbesteuerung und Übersichten über die Doppelbesteue-

rungsabkommen (DBA) informiert. 

 

Seit dem 1. Januar 2026 ist neu das Doppelbesteuerungsabkommen mit Jordanien anwendbar. 

Wir haben die Merkblätter und Übersichten entsprechend ergänzt.  

 

Folgende Dokumente werden veröffentlicht (Stand jeweils 1.1.2026): 

Quellenbesteuerung von Merkblatt  

(separat) 

DBA-Übersicht 

(separat) 

Merkblatt und  

DBA-Übersicht 

Arbeitnehmern bei internationalen  

Transporten (Art. 91 Abs. 2 DBG) 
 X  

Künstlern, Sportlern und Referenten  

(Art. 92 DBG) 
X X  

Verwaltungsräten (Art. 93 DBG) X   

Hypothekarzinsen (Art. 94 DBG) X   

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeleistungen  

(Art. 95 DBG) 
X X  

privatrechtlichen Vorsorgeleistungen  

(Art. 96 DBG) 
X X  

Ersatzeinkünften X X  

Studenten, Lehrlinge und Praktikanten   X 
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Der «Antrag auf Rückerstattung der Quellensteuer auf Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen 

mit Sitz in der Schweiz», Stand 1. Januar 2025 bleibt weiterhin gültig. 

 

Die nächste Publikation der Merkblätter und DBA-Übersichten erfolgt voraussichtlich im Januar 

2027. 

Abteilung Aufsicht Kantone 

Fachdienste 

Monica Liniger 

stv. Leiterin 

Beilagen: 

- Merkblätter für die Quellenbesteuerung und Übersichten über die DBA (Stand: 1.1.2026) 
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Quellenbesteuerung von  
Arbeitnehmern bei internationalen Transporten

Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen

Der Quellensteuerabzug ist vorzunehmen:
a	 Immer für den gesamten Lohn;
b	 Für den gesamten Lohn. Wenn der Einsatz jedoch ausschliesslich innerhalb eines einzigen ausländischen Staates erfolgt, ist kein 

Quellensteuerabzug vorzunehmen;
c	 Für den gesamten Lohn. Wenn der Einsatz jedoch ausschliesslich innerhalb des Wohnsitzstaates des Arbeitnehmers erfolgt, ist 

kein Quellensteuerabzug vorzunehmen;
d	 Quellensteuerabzug für den Teil des Lohnes der für innerhalb der Schweiz ausgeübte Arbeit bezahlt wird;
e	 Kein Quellensteuerabzug.

Ausländischer Wohnsitzstaat1 Besatzungen von
Seeschiff2 Flugzeug Binnenschiff3 Strassenfahrzeug

Ägypten c c c d
Albanien c c c d
Algerien c c c d
Argentinien c c c d
Armenien c c c c
Aserbaidschan c c c d
Äthiopien c c c d
Australien c c c d
Bahrain c c c d
Bangladesch c c c d
Belarus c c c c
Belgien c c a d
Brasilien e e e d
Bulgarien c c a c
Chile c c c d
China c c c d
Chinesisch Taipeh (Taiwan) c c c d
Dänemark c c4 c d
Deutschland b b a d
Ecuador c c c d
Elfenbeinküste c c c d
Estland c c c d
Finnland c c c d
Frankreich5 c c a d
Georgien c c c d
Ghana c c c d
Griechenland c6 c c6 d
Hongkong c c c d
Indien c c c d
Indonesien c c c d
Iran c c c d
Irland c c c d
Island c c c d
Israel c c c d
Italien c c a d
Jamaika c c c d
Japan c c c d
Jordanien c c c d
Kanada b b b d
Kasachstan c c c d
Katar c c c d
Kirgisistan c c c c
Kolumbien c c c d
Kosovo c c c d
Kroatien c c a d

=

Stand: 1. Januar 2026

Neuerungen gegenüber dem Stand  
per 1.1.2025 sind mit l gekennzeichnet.
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Ausländischer Wohnsitzstaat1 Besatzungen von
Seeschiff2 Flugzeug Binnenschiff3 Strassenfahrzeug

Kuwait c c c d
Lettland c c c d
Liechtenstein7 c c c d
Litauen c c c d
Luxemburg c c a d
Malaysia c c c d
Malta c c c d
Marokko c c c d
Mazedonien c c c c
Mexiko c c c d
Moldawien c c c d
Mongolei c c c c
Montenegro c c c c
Neuseeland c c c d
Niederlande c c a d
Norwegen c6 c4 c6 d
Oman c c c d
Österreich b b a d
Pakistan c c c d
Peru c c c d
Philippinen c c c d
Polen c c a d
Portugal c c c d
Rumänien5 c c c c
Russland c c c d
Sambia c c c d
Saudi-Arabien c c c d
Schweden b b d d
Serbien c c c c
Singapur c c c d
Slowakei5 c c c c
Slowenien c c c d
Spanien c c c d
Sri Lanka c c c d
Südafrika c c c d
Südkorea e e e d
Tadschikistan c c c d
Thailand c c c d
Trinidad und Tobago b b b d
Tschechische Republik c c c d
Tunesien c c c d
Türkei c c c c
Turkmenistan c c c d
Ukraine c c c c
Ungarn c c c d
Uruguay c c c d
Usbekistan c c c c
Venezuela c c c d
Vereinigte Arabische Emirate c c c d
Vereinigtes Königreich c c a d
Vereinigte Staaten (USA) e e e d
Vietnam c c c d
Zypern c c c d

=

=

1	 Bei Personen, die in einem nicht in der Liste enthaltenen Staat wohnen, ist die Quellensteuer unter Vorbehalt von Fussnote 2 unten immer abzuziehen.
2	 Kein Quellensteuerabzug für Besatzungsmitglieder von in der Schweiz registrierten Seeschiffen. Als Seeschiffe gelten Schiffe, die auf den Meeren 

verkehren.
3	 Als Binnenschiffe gelten Schiffe, die nicht auf den Meeren (d.h. auf Seen, Flüssen, Kanälen, etc.) verkehren.
4	 Für SAS-Besatzungen Buchstabe e.
5	 Für Besatzungen von Eisenbahnen ist Buchstabe c anwendbar.
6	 Falls das Schiff im Wohnsitzstaat des Besatzungsmitglieds registriert ist, ist kein Quellensteuerabzug vorzunehmen.
7	 Für Grenzgänger ist kein Quellensteuerabzug vorzunehmen.
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Merkblatt über die Quellenbesteuerung von Künstlern, Sportlern und Referenten ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

1.	 Steuerpflichtige Personen

Der Quellensteuer unterliegen alle selbstständig oder unselbst-
ständig erwerbstätigen Künstler, Sportler und Referenten 
ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz, die Einkünfte aus einer persönlichen Tätigkeit 
(öffentlicher Auftritt) in der Schweiz erzielen. 

Steuerpflichtig sind somit:

–	 Künstler (K), d.h. Personen, die unmittelbar oder mit-
telbar (über die Medien) in der Öffentlichkeit auftreten 
und dabei Darbietungen erbringen, die künstlerischen 
Charakter oder auch nur Unterhaltungscharakter besitzen 
(wie Bühnen-, Film-, Radio- oder Fernsehkünstler, Musiker, 
Artisten und Tanzgruppen etc.).

–	 Sportler (S), d.h. Personen, die eine körperliche oder geis-
tige Tätigkeit ausüben (an Leichtathletikmeetings, Tennis- 
und Fussballturnieren, Pferdesportanlässen, Motorsportver-
anstaltungen, Schachturnieren etc.).

–	 Referenten (R), d.h. Personen, die einmalig oder mehr-
mals persönlich vor einem Publikum auftreten, verbunden 
mit einem Vortrag zu einem bestimmten Thema, wobei 
der Unterhaltungscharakter im Vordergrund steht (wie 
Gastredner, Talkmaster, etc.).

Voraussetzung für die Besteuerung als K/S/R ist ein öffentli-
cher Auftritt unmittelbar oder mittelbar (über die Medien) 
vor Publikum. Nicht als K/S/R gelten deshalb Personen, die an 
der Herstellung eines Films oder eines Theaterstücks beteiligt 
sind (Regisseure, Kameraleute, Tontechniker, Choreographen, 
Produzenten etc.) oder Hilfs- und Verwaltungspersonal (wie 
technisches Personal oder der Begleittross einer Popgruppe). 
Ebenfalls nicht als K/S/R betrachtet werden Personen, die in 
der Schweiz Kunstwerke schaffen oder ausstellen (wie Maler, 
Fotografen, Bildhauer, Komponisten etc.), sofern die Leistung 
nicht in der Öffentlichkeit dargeboten wird (z.B. Erstellung 
eines Bildes an einer Vernissage oder Messe). 

Steuerpflichtig sind auch K/S/R, die in einem anderen Kanton 
eine Darbietung erbringen. Die Besteuerung richtet sich nach 
dem Recht des Auftrittskantons.

Beispiel 1: Ein Veranstalter mit Sitz im Kanton Bern, dessen 
Künstler im Kanton Luzern auftritt, erhebt die Quellensteuer 
gemäss dem Quellensteuertarif des Kantons Luzern und 
überweist diese an die Steuerbehörde des Kantons Luzern.

2.	 Abgrenzung zu Arbeitnehmern

Nicht unter die spezielle Bestimmung für K/S/R fallen unter 
anderem Personen, die zwar eine künstlerische, sportliche 
oder vortragende Leistung erbringen, aber im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses während mindestens 30 Tagen in der 
Schweiz tätig sind. Diese Personen sind nach dem entspre-
chenden ordentlichen Quellensteuertarif zu besteuern.

Beispiel 2: Ein Pianist, der während anderthalb Monaten in 
einem Hotel auftritt und dafür vom Hotel eine monatliche 
Entschädigung erhält, wird zum ordentlichen Quellensteuer-
tarif besteuert.

Die Dauer von mindestens 30 Tagen ist ungeachtet vorüber-
gehender Unterbrechung zu berechnen. Eine vorübergehende 
Unterbrechung liegt in der Regel vor, wenn die Abwesenheit 
in der Schweiz weniger lang dauert als die vorherige Anwe-
senheit. 

Beispiel 3: Ein Dirigent ist während drei Wochen beim 
Theaterorchester angestellt für eine Konzertreihe. Nach 
einem zweimonatigen Unterbruch (Aufenthalt im Wohnsitz-
staat) ist der Dirigent erneut während zwei Wochen für das 
Theaterorchester tätig. Für beide Tätigkeiten unterliegt der 
Dirigent dem K/S/R-Tarif.

Ebenfalls als Arbeitnehmer gelten Dozenten, bei denen die 
Häufigkeit ihrer Auftritte und die reine Wissensvermittlung als 
Lehrpersonen auf ein festes Anstellungsverhältnis mit der Lehr-
einrichtung schliessen lassen. Bei Dozenten fehlt es regelmä-
ssig am Erfordernis des Unterhaltungscharakters, weshalb sie 
nicht als R gelten. Das regelmässig wiederkehrende Dozieren 
zu einem Thema und die feste Einbindung in den Lehrplan ei-
nes Schulungslehrgangs gelten als Abgrenzungskriterien. Do-
zenten werden zum ordentlichen Quellensteuertarif besteuert. 
Gehen Dozenten neben der Lehrtätigkeit noch einer anderen 
Erwerbstätigkeit nach, ist das satzbestimmende Einkommen 
wie folgt zu berechnen:

–	 Kann für die Lehrtätigkeit ein Arbeitspensum bestimmt 
werden (z.B. anhand der geleisteten Arbeitsstunden oder 
-tage), ist der Bruttolohn auf das effektive Gesamtpensum 
bzw. wenn der Dozent das Gesamtpensum nicht bekannt 
gibt, auf ein Gesamtpensum von 100 Prozent umzurech-
nen.

–	 Kann für die Lehrtätigkeit kein Arbeitspensum bestimmt 
werden (z.B. einmalige Entschädigung), ist der für die Be-
rechnung des Tarifcodes C zu Grunde gelegte Medianwert 
als satzbestimmendes Einkommen heranzuziehen (derzeit 
CHF 5875 pro Monat [Stand 1. Januar 2026]). Liegt der 
effektive Bruttolohn in einem Monat über dem Median-
wert, gilt der effektive Bruttolohn als satzbestimmendes 
Einkommen.

3.	 Steuerbare Leistungen

Steuerbar sind alle Bruttoeinkünfte aus einer in der Schweiz 
ausgeübten Tätigkeit einschliesslich sämtlicher Nebenbezüge 
und Zulagen (Pauschalspesen, Naturalleistungen, Vergütungen 
für Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten, Bezah-
lung der Quellensteuer etc.). Steuerbar sind auch Einkünfte 
und Entschädigungen, die nicht dem K/S/R selber, sondern 
einem Dritten (Veranstalter, Auftrag- oder Arbeitgeber, Agent 
etc.) in der Schweiz oder im Ausland zufliessen, der die Tätig-
keit organisiert hat.

Naturalleistungen (freie Kost und Logis) sind nach den 
tatsächlichen Kosten anzurechnen, mindestens aber nach den 
Ansätzen der AHV (vgl. Merkblatt N2/2007 der ESTV).

Von den Bruttoeinkünften können folgende Pauschalen als 
Gewinnungskosten abgezogen werden:

–	 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei K

–	 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei S und R

Ein Abzug der effektiven Gewinnungskosten ist nicht zulässig.

g 
g 
g 
g 

Gültig ab 1. Januar 2026

Neuerungen gegenüber dem Stand per 
1.1.2025 sind unterstrichen und am Rand 
gekennzeichnet.
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4.	 Steuerberechnung

Die Quellensteuer für K/S/R beträgt (Anteil direkte 
Bundessteuer):

–	 Bei Tageseinkünften bis CHF 200			  0,8 %

–	 Bei Tageseinkünften von CHF 201 bis 1000	 2,4 %

–	 Bei Tageseinkünften von CHF 1001 bis 3000	 5,0 %

–	 Bei Tageseinkünften über CHF 3000		  7,0 %

Als Tageseinkünfte gelten die steuerbaren Einkünfte (Brut-
toeinkünfte abzüglich Gewinnungskosten), aufgeteilt auf die 
vertraglich geregelten Auftritts- und Probetage. Bei Gruppen 
von mehreren Personen werden die Tageseinkünfte vor der 
Steuerberechnung auf die Anzahl der tatsächlich auftretenden 
Personen aufgeteilt. Ist bei Gruppen (wie Orchestern, Tanz-
gruppen, Ensembles etc.) der Anteil des einzelnen Mitglieds an 
der Gesamtgage nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, wird 
für dessen Bestimmung das durchschnittliche Tageseinkom-
men pro Kopf errechnet.

Beispiel 4: Eine vierköpfige Musikgruppe erhält für  
3 Auftrittstage eine Bruttogage von insgesamt CHF 15 000.

Nettogage: CHF 15 000 – 50 % Gewinnungskosten 
= CHF 7500

Tageseinkünfte: CHF 7500 ÷ 3 Auftrittstage = CHF 2500

Tageseinkünfte pro Person: CHF 2500 ÷ 4 = CHF 625

Anwendbarer Steuersatz: 2,4 %

Geschuldete Quellensteuer: 2,4 % von CHF 7500 
= CHF 180

Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn die steuerbaren 
Bruttoeinkünfte weniger betragen als CHF 300 pro Veranstal-
tung.

5.	 Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen

Vorbehalten bleiben im Einzelfall abweichende Bestimmun-
gen des von der Schweiz mit dem Wohnsitzstaat des K/S/R 
abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA). Die 
meisten schweizerischen DBA weisen das Besteuerungsrecht 
für Leistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Auftritt stehen, dem Auftrittsstaat zu. Verschie-
dene Abkommen sehen abweichende Regelungen vor (vgl. 
separate Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen).

6.	 Verfahren

6.1	�Als Schuldner der steuerbaren Leistung gilt, wer für die Or-
ganisation der Veranstaltung verantwortlich ist, an welcher 
der K/S/R auftritt. Der Schuldner der steuerbaren Leistung 
meldet die quellensteuerpflichtigen K/S/R innert acht Tagen 
seit Fälligkeit der steuerbaren Leistung der zuständigen 
Steuerbehörde (Auftrittsort). Die Meldung hat folgende 
Angaben zu enthalten:

–	 Name und Vorname des K/S/R

–	 Geburtsdatum des K/S/R

–	 Vollständige Adresse des K/S/R im Ausland 

	� Bei Gruppen von mehreren Personen kann eine gesamt-
heitliche Meldung erfolgen. In diesem Fall ist der Name 
der Gruppe und die Anzahl der tatsächlich aufgetretenen 
Mitglieder sowie der Wohnsitz- oder Sitzstaat der Gruppe 
zu melden.

6.2	�Die Quellensteuer ist im Zeitpunkt der Auszahlung, Über-
weisung, Gutschrift oder Verrechnung der steuerbaren 
Leistung fällig.

6.3	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über die abge-
zogene Quellensteuer mit der zuständigen Steuerbehörde 
abzurechnen, indem er das vollständig ausgefüllte Abrech-
nungsformular innert 30 Tagen nach dem Ende der Veran-
staltung bei der zuständigen Steuerbehörde einreicht.

6.4	�Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD und VS) hat 
der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer 
zusammen mit der Abrechnung an die zuständige Steuer-
behörde zu überweisen.

	� Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone) hat die 
Überweisung der Quellensteuer erst nach der Rechnungs-
stellung durch die zuständige Steuerbehörde zu erfolgen. 

	� Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der Quel-
lensteuer hat der Schuldner der steuerbaren Leistung 
Anspruch auf eine Bezugsprovision von 1 – 2 Prozent der 
abgelieferten Quellensteuer. 

6.5	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet in vollem 
Umfang für die korrekte Erhebung und Ablieferung der 
Quellensteuer. Bei Nichtablieferung durch den Schuldner 
der steuerbaren Leistung kann die Quellensteuer bei dem 
mit der Organisation der Darbietung in der Schweiz be-
auftragten, solidarisch haftenden Veranstalter eingefordert 
werden. 

6.6	�Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichtablieferung der Quel-
lensteuer erfüllt den Tatbestand der Steuerhinterziehung.

7.	 Bescheinigung über den Steuerabzug

Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat dem K/S/R un-
aufgefordert eine Bescheinigung über die Höhe der in Abzug 
gebrachten Quellensteuern auszustellen.

8.	 Rechtsmittel

Ist der quellensteuerpflichtige K/S/R oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerabzug nicht ein-
verstanden oder hat der Steuerpflichtige keine Bescheinigung 
über den Steuerabzug erhalten, so können diese bis Ende 
März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres 
eine anfechtbare Verfügung über Bestand und Umfang der 
Steuerpflicht bei der zuständigen Steuerbehörde verlangen.
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Stand: 1. Januar 2026

Neuerungen gegenüber dem Stand  
per 1.1.2025 sind unterstrichen  
und am Rand gekennzeichnet.

Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Quellenbesteuerung von  
Künstlern, Sportlern und Referenten

Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen

1.	 Schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen

Gegenwärtig stehen Doppelbesteuerungsabkommen mit 
folgenden Staaten in Kraft, deren Bestimmungen für die 
Besteuerung der von Künstlern, Sportlern und Referenten aus 
Auftritten in der Schweiz erzielten Einkünfte relevant sind:

–	 der K/S in einem Staat ansässig ist, dessen Doppelbesteu-
erungsabkommen mit der Schweiz das Besteuerungsrecht 
dem Auftrittsstaat zuweist. Dies ist aufgrund der meisten 
Abkommen der Fall. Einschränkungen von diesem Grund-
satz sieht einzig das Doppelbesteuerungsabkommen mit 
den USA vor. Nach diesem steht das Besteuerungsrecht für 
Einkünfte von K/S dem Auftrittsstaat zu, wenn die Brut-
toeinnahmen aus dieser Tätigkeit (einschliesslich der ihm 
erstatteten oder für ihn übernommenen Kosten) für das 
betreffende Steuerjahr 10 000 US-Dollar oder den Gegen-
wert in Schweizerfranken übersteigt. Weil im Zeitpunkt, 
in dem ein K/S in einem Kanton auftritt, in der Regel nicht 
beurteilt werden kann, ob diese Betragslimite bis Jahres-
ende mittels weiterer Auftritte in diesem Kanton oder in 
anderen Kantonen überschritten wird, empfiehlt es sich, 
die Quellensteuer einzubehalten. Sie ist gegebenenfalls auf 
Gesuch hin zurückzuerstatten, wenn der K/S nach Ablauf 
des Steuerjahres nachweist, dass die Voraussetzungen für 
eine Besteuerung in der Schweiz nicht erfüllt sind. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass sich ein Besteuerungsrecht der 
Schweiz im Fall von Jahreseinkommen unter 10 000 US-
Dollar auch aus den allgemeinen Regeln für selbständige 
oder unselbständige Erwerbstätigkeit ergeben kann.

2.2	�Einkünfte, die nicht an den K/S selbst, sondern an 
einen Dritten gezahlt werden

Fliessen Einkünfte für Auftritte eines K/S nicht diesem, sondern 
einem Dritten zu, besteht das gesamte Entgelt in der Regel aus 
zwei verschiedenen Komponenten, einerseits der Gegenleis-
tung des K/S für seinen Auftritt in der Schweiz und anderseits 
dem Entgelt des Dritten für seine eigene Leistung (Organi-
sation des Auftrittes, Vermittlung des K/S usw.). Bei diesen 
Leistungen des Dritten handelt es sich grundsätzlich nicht um 
künstlerische oder sportliche Tätigkeiten im Sinne der Künst-
ler- und Sportlernorm eines Doppelbesteuerungsabkommens, 
sondern um Unternehmensgewinne oder um Einkünfte aus 
selbstständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit.

Aufgrund der meisten schweizerischen Doppelbesteuerungs-
abkommen können solche einem Dritten zufliessende Einkünf-
te aus einer von einem K/S ausgeübten persönlichen Tätigkeit 
im Auftrittsstaat des K/S besteuert werden. Einzig die Ab-
kommen mit Irland, Marokko und Spanien enthalten keine 
ausdrückliche derartige Bestimmung.

Die Abkommen mit Albanien, Argentinien1, Armeni-
en, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Bangladesch, 
Belarus, Brasilien, Bulgarien, Finnland, Georgien, Ghana, 
Hongkong, Israel, Jamaika, Jordanien, Kanada, Kasachs-
tan, Katar, Kirgisistan, Kosovo, Kroatien, Kuwait, Liech-
tenstein, Luxemburg, Mazedonien, Mexiko, Moldova, 
der Mongolei, den Niederlanden, Oman, Österreich, Peru, 
den Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Sambia, der 
Slowakei, Südafrika, Tadschikistan, Tunesien, Turkmeni-
stan, der Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten sehen überdies vor, dass 
die Besteuerung der dem Dritten zufliessenden Einkünfte aus 
einer von einem K/S ausgeübten persönlichen Tätigkeit im 
Auftrittsstaat des K/S nicht anzuwenden ist, wenn dargetan 
wird, dass weder der K/S noch mit ihm verbundene Personen 
unmittelbar oder mittelbar an den Gewinnen des Dritten 
beteiligt sind.

Ungeachtet dieser unterschiedlichen Formulierungen in den 
einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen gilt für die Quel-
lenbesteuerung der im Zusammenhang mit dem Auftritt eines 

Ägypten
Albanien
Algerien
Argentinien1

Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien 
Australien
Bahrain
Bangladesch
Belarus
Belgien
Brasilien 
Bulgarien
Chile
Chinesisches Taipeh (Taiwan) 
China
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Elfenbeinküste
Estland
Finnland
Frankreich
GB / Vereinigtes Königreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Hongkong
Indien
Indonesien
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jordanien
Kanada
Kasachstan
Katar
Kirgisistan
Kolumbien
Kosovo
Kroatien
Kuwait
Lettland
Liechtenstein

Litauen
Luxemburg
Malaysia
Malta
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Moldova
Mongolei
Montenegro
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Oman
Österreich
Pakistan
Peru
Philippinen
Polen
Portugal	
Rumänien
Russland
Sambia
Saudi-Arabien 
Schweden
Serbien
Singapur	
Slowakei
Slowenien
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Südkorea
Tadschikistan
Thailand	
Trinidad und Tobago
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Ukraine
Ungarn
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern

g 

g 

g 

2.	 Künstler (K) und Sportler (S)

2.1	Einkünfte, die an den K/S selbst gezahlt werden

Einkünfte, die ein K/S aus seinen Auftritten in der Schweiz 
bezieht, können hier an der Quelle besteuert werden, wenn

–	 der K/S in einem Staat ansässig ist, mit dem die Schweiz 
kein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat;

g 

g 
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K/S in der Schweiz einem Dritten zufliessenden Gegenleistung 
folgendes:

a)	 Ist weder der K/S noch eine mit ihm verbundene Person 
unmittelbar oder mittelbar an den Gewinnen des Dritten 
beteiligt, ist die Quellensteuer gemäss Ziffer 2.1 hiervor 
auf dem Teil der gesamten Gegenleistung zu erheben, der 
nachweislich (z.B. aufgrund eines vom Dritten vorzulegen-
den Vertrages mit dem K/S) an den K/S weitergeleitet wird.  
Die Besteuerung in der Schweiz des dem Dritten verblei-
benden Anteils der gesamten Gegenleistung ist abhängig 
von der Ansässigkeit des Dritten. Sie richtet sie sich nach 
dem internen Recht der Schweiz. 

b)	 Ist der K/S oder eine mit ihm verbundene Person unmittel-
bar oder mittelbar an den Gewinnen des Dritten beteiligt, 
rechtfertigt es sich, das Gesamtentgelt gemäss Ziffer 2.1 
hievor der Quellenbesteuerung zu unterwerfen, kann doch 
in diesem Falle davon ausgegangen werden, dass dem 
K/S, nach Massgabe seiner Beteiligung am Dritten, indirekt 
auch der auf die Leistung des Dritten entfallende Teil der 
Gesamtvergütung zukommt.

2.3	�Sonderregelung für aus öffentlichen Mitteln unter-
stützte Auftritte

Gewisse Abkommen sehen vor, dass die oben dargestellten 
Besteuerungsregeln nicht anwendbar sind, wenn der Auftritt 
in der Schweiz in erheblichem Umfang aus öffentlichen Mit-
teln unterstützt wird. Nach den Abkommen mit Deutschland, 
der Elfenbeinküste, GB / Vereinigtes Königreich und Ma-
rokko gilt dies nur für K, wogegen die Abkommen mit Alba-
nien, Algerien, Argentinien1, Armenien, Aserbaidschan, 
Äthiopien, Australien, Bangladesh, China, Chinesisches 
Taipeh (Taiwan), Estland, Frankreich, Ghana, Hongkong, 
Iran, Indien, Indonesien, Israel, Jamaika, Jordanien, Ka-
sachstan, Katar, Kirgisistan, Kolumbien, Kosovo, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malaysia, Malta, 
Mazedonien, der Mongolei, Montenegro, den Niederlan-
den, Oman, Österreich, Philippinen, Polen, Rumänien, 
Serbien, Singapur, Slowenien, Südkorea, Thailand, der 
Türkei, Turkmenistan, der Ukraine, Ungarn, Uruguay, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern sowohl K als 
auch S einschliessen.

Die Abkommen mit Algerien, Argentinien1, Armenien, 
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahrain, Bangla-
desch, Belgien, Bulgarien, Brasilien, China, Chinesisches 
Taipeh (Taiwan), Deutschland, Frankreich, GB / Vereinig-
tes Königreich, Ghana, Hongkong, Iran, Indien, Indonesi-
en, Israel, Jamaika, Jordanien, Katar, Kolumbien, Koso-
vo, Lettland, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Marokko, 
Montenegro, Oman, Österreich, den Philippinen, Sambia, 
Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Südkorea, Thailand, 
der Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn, Uruguay, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern setzen 
einschränkend voraus, dass die öffentlichen Mittel aus dem 
Wohnsitzstaat des K bzw. des K/S stammen.

Hat ein K bzw. ein K/S seinen Wohnsitz in einem der hiervor 
aufgeführten Vertragsstaaten, richtet sich die Besteuerung der 
Einkünfte für aus öffentlichen Mitteln unterstützte Auftritte 
in der Schweiz nach den Bestimmungen des betreffenden 
Abkommens über die Besteuerung von Einkommen aus selbst-
ständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit.

3.	 Referenten (R)

Ist der R in einem Staat ohne Doppelbesteuerungsabkommen 
mit der Schweiz ansässig, kann die ihm für seine diesbezügli-
che in der Schweiz ausgeübte Tätigkeit zukommende Gegen-
leistung nach internem Recht an der Quelle besteuert werden.

Für einen R, der in einem Staat ansässig ist, mit dem die 
Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen 
hat, richtet sich die Frage, ob seine Einkünfte in der Schweiz 
an der Quelle besteuert werden können, im Regelfall nach den 
abkommensrechtlichen Bestimmungen über die Besteuerung 
von Einkünften aus unselbstständiger oder selbstständiger 
Erwerbstätigkeit.

Liegt eine unselbstständige Erwerbstätigkeit vor, können die 
Einkünfte nach den meisten Abkommen in der Schweiz als Ar-
beitsortstaat besteuert werden (sofern die Tätigkeit physisch in 
der Schweiz ausgeübt wird).Bei selbstständiger Erwerbstätig-
keit setzt eine Besteuerung in der Schweiz nach den meisten 
Abkommen voraus, dass dem R hier regelmässig eine feste 
Einrichtung bzw. eine Betriebsstätte für die Ausübung seiner 
Referententätigkeit zur Verfügung steht.

Die Einkünfte eines R mit Wohnsitz in einem der folgenden 
Staaten aus Auftritten in der Schweiz können, selbst wenn 
ihm hier keine feste Einrichtung zur Verfügung steht, hier an 
der Quelle besteuert werden, wenn:

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz insgesamt mehr als 
120 Tage während eines Steuerjahres beträgt (Abkommen 
mit Ägypten); 

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz insgesamt mehr als 
183 Tage während eines Kalenderjahres (Abkommen mit 
Algerien, Mongolei und Usbekistan) bzw. während 
eines Steuerjahres (Abkommen mit China, Hongkong, 
Katar, Pakistan, Südafrika, Südkorea, Tunesien und Vi-
etnam) bzw. während eines Zeitraums von zwölf Monaten 
(Abkommen mit Aserbaidschan, Bangladesch, Brasi-
lien, Chile, Chinesisches Taipeh (Taiwan), Estland, 
Indien, Jordanien, Kasachstan, Lettland, Litauen, 
Mexiko, Peru, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien und 
der Türkei) beträgt; 

–	 die Tätigkeitsdauer einschliesslich normaler Arbeitsunter
brüche in der Schweiz insgesamt mehr als 183 Tage 
während eines Kalenderjahres beträgt (Abkommen mit 
Marokko); 

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz insgesamt mindestens 
neun Monate innerhalb eines Steuerjahres beträgt (Ab-
kommen mit Ghana); 

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz insgesamt mehr als 
183 Tage während eines Zeitraums von zwölf Monaten 
(Abkommen mit Elfenbeinküste, Indonesien, Sri Lanka 
und Thailand) beträgt oder, bei kürzerer Aufenthaltsdau-
er, wenn die Vergütung von einer Person oder für eine 
Person gezahlt wird, die in der Schweiz ansässig ist oder 
einer schweizerischen Betriebstätte der Person, die die 
Vergütung zahlt, belastet wird; 

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz insgesamt mehr als 
183 Tage während eines Steuerjahres beträgt oder, bei 
kürzerer Aufenthaltsdauer, wenn die Tätigkeit im Auftrag 
oder für Rechnung einer in der Schweiz ansässigen Person 
ausgeübt wird oder die Vergütung einer schweizerischen 
Betriebstätte der Person, in deren Auftrag oder für deren 
Rechnung die Tätigkeit ausgeübt wird, belastet wird (Ab-
kommen mit Malaysia); 

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz insgesamt mehr als 
30 Tage während eines Kalenderjahres (Abkommen mit 
Trinidad und Tobago) bzw. innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten (Abkommen mit Jamaika) beträgt oder, 
bei kürzerer Aufenthaltsdauer, wenn die Vergütung von 
einer Person oder für eine Person gezahlt wird, die in der 
Schweiz ansässig ist oder einer schweizerischen Betrieb-
stätte der Person, die die Vergütung zahlt, belastet wird;

–	 der Referent in Äthiopien ansässig ist;

–	 die Aufenthaltsdauer in der Schweiz mehr als 300 Tage 
während eines Zeitraums von zwölf Monaten beträgt (Ab-
kommen mit Singapur).

Das Abkommen mit Argentinien1 sieht keine minimale Auf-
enthaltsdauer vor. Die Schweiz darf aber eine Quellensteuer 
von höchstens 10 Prozent auf den Bruttoeinkünften erheben.

1  Gilt rückwirkend ab 1. Januar 2015.

g 

g 
 

g 
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Merkblatt über die Quellenbesteuerung von Entschädigungen an Verwaltungsräte und ihnen 
gleichgestellte Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

1.	 Steuerpflichtige Personen

Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt 
in der Schweiz, die als Mitglieder der Verwaltung oder der 
Geschäftsführung von juristischen Personen mit Sitz oder 
tatsächlicher Verwaltung in der Schweiz tätig sind, unterlie-
gen für die aus dieser Tätigkeit erhaltenen Vergütungen der 
Quellensteuer. Das Gleiche gilt für Mitglieder der Verwaltung 
oder Geschäftsführung von ausländischen Unternehmungen 
mit einer Betriebsstätte in der Schweiz, sofern die steuerba-
ren Leistungen zu Lasten der in der Schweiz unterhaltenen 
Betriebsstätte ausgerichtet werden. 

Unter Mitgliedern der Verwaltung oder der Geschäftsführung 
sind jene Personen zu verstehen, welche strategische Leitungs- 
oder Aufsichtsfunktionen ausüben, ohne sich mit der laufen-
den operativen Geschäftsleitung zu befassen. Darunter fallen 
insbesondere: 

–	 Verwaltungsräte einer AG 

–	 Mitglieder der Verwaltung einer Kommandit-AG oder 
Genossenschaft 

–	 Angehörige der Direktion von juristischen Personen (Verei-
ne, Stiftungen) 

–	 Geschäftsführer einer GmbH

Für operative Tätigkeiten erfolgt die Besteuerung nach dem 
ordentlichen Quellensteuertarif. Bezieht eine Person eine 
Vergütung sowohl für strategische als auch für operative Auf-
gaben, so ist der Bruttolohn entsprechend dem Verhältnis der 
Aufgaben aufzuteilen.

2.	 Steuerbare Leistungen

Steuerbar sind alle Einkünfte, insbesondere Tantiemen, Sit-
zungsgelder, festen Entschädigungen, Einkünfte aus Mit-
arbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen, die der 
steuerpflichtigen Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied der 
Verwaltung oder der Geschäftsführung der Unternehmung 
ausgerichtet werden. Das Gleiche gilt, wenn die Vergütungen 
nicht der steuerpflichtigen Person direkt, sondern einem Drit-
ten zufliessen. Von der Besteuerung ausgenommen sind einzig 
die anhand von Belegen nachweisbaren Reise- und Übernach-
tungsspesen.

3.	 Steuerberechnung

Die Quellensteuer beträgt 5 Prozent der Bruttoleistungen (An-
teil direkte Bundessteuer). Sie wird nicht erhoben, wenn die 
von einem Schuldner der steuerbaren Leistung ausgerichteten 
steuerbaren Bruttoeinkünfte in einem Steuerjahr weniger als 
CHF 300 betragen.

4.	 Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen

Gemäss den von der Schweiz abgeschlossenen Doppelbesteu-
erungsabkommen können Entschädigungen an Mitglieder der 
Verwaltung in der Schweiz nur besteuert werden, wenn die 
Gesellschaft als solche in der Schweiz ansässig ist, d.h. hier 
nicht nur eine Betriebsstätte hat.

5.	 Verfahren

5.1	�Die Unternehmung als Schuldner der steuerbaren Leis-
tung meldet die quellensteuerpflichtige Person innert acht 
Tagen seit Fälligkeit der steuerbaren Leistung der zuständi-
gen Steuerbehörde. Die Meldung hat folgende Angaben 
zur quellensteuerpflichtigen Person zu enthalten:

–	 Name und Vorname

–	 Geburtsdatum

–	 13-stellige AHV-Nr. (falls bekannt)

–	 Vollständige Adresse im Ausland

5.2	�Die Quellensteuer ist im Zeitpunkt der Auszahlung, Über-
weisung, Gutschrift oder Verrechnung der steuerbaren 
Leistung fällig. Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat 
den Steuerbetrag gegenüber der steuerpflichtigen Person 
in Abzug zu bringen.

5.3	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über die abge-
zogenen Quellensteuern abzurechnen, indem er das voll-
ständig ausgefüllte Abrechnungsformular innert 30 Tagen 
nach Beginn des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden 
Monats bei der zuständigen Steuerbehörde einreicht.

5.4	�Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD und VS) hat 
der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer 
zusammen mit der Abrechnung an zuständige Steuerbe-
hörde zu überweisen.

	� Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone) hat die 
Überweisung der Quellensteuer erst nach der Rechnungs-
stellung durch die zuständige Steuerbehörde zu erfolgen. 

	� Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der Quel-
lensteuer hat der Schuldner der steuerbaren Leistung 
Anspruch auf eine Bezugsprovision von 1 bis 2 Prozent der 
abgelieferten Quellensteuer.

5.5	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die 
korrekte Erhebung und Ablieferung der Quellensteuer.

5.6	�Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen-
steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.

6.	 Bescheinigung über den Steuerabzug

Der quellensteuerpflichtigen Person ist unaufgefordert eine 
Bescheinigung über die Höhe der in Abzug gebrachten Quel-
lensteuer auszustellen.

7.	 Rechtsmittel

Ist die quellensteuerpflichtige Person oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerabzug nicht ein-
verstanden, oder hat die quellensteuerpflichtige Person keine 
Bescheinigung über den Steuerabzug erhalten, so können die-
se bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden 
Steuerjahres eine anfechtbare Verfügung über Bestand und 
Umfang der Steuerpflicht bei der zuständigen Steuerbehörde 
verlangen.

Gültig ab 1. Januar 2026

Keine Neuerungen gegenüber  
dem Stand per 1.1.2025.
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Merkblatt über die Quellenbesteuerung von Hypothekarzinsen an natürliche Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz sowie an juristische Personen ohne 
Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz

1.	 Steuerpflichtige Personen

Natürliche Personen und juristische Personen (z. B. Banken), 
welche die Kriterien für eine unbeschränkte Steuerpflicht in 
der Schweiz hinsichtlich der direkten Steuern nicht erfüllen 
und die als Gläubiger oder Nutzniesser Zinsen erhalten, die 
durch ein Grundstück in der Schweiz gesichert sind, unterlie-
gen der Quellensteuer. Die Quellensteuerpflicht setzt voraus, 
dass der Zinsschuldner seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt bzw. seinen Sitz, seine tatsächliche Verwaltung, 
Betriebsstätte oder feste Einrichtung in der Schweiz hat.

2.	 Steuerbare Leistungen

Steuerbar sind alle Leistungen, die durch ein Grundstück in 
der Schweiz grundpfandrechtlich oder durch die Verpfändung 
entsprechender Grundpfandtitel faustpfandrechtlich gesichert 
sind, jedoch nur insoweit, als sie nicht Kapitalrückzahlungen 
darstellen (d.h. vor allem Hypothekarzinsen).

Steuerbar sind auch Leistungen, die nicht der steuerpflichtigen 
Person selber, sondern einem Dritten zufliessen.

3.	 Steuerberechnung

Die Quellensteuer beträgt 3 Prozent der Bruttoleistungen 
(Anteil direkte Bundessteuer). Sie wird nicht erhoben, wenn 
die steuerbaren Leistungen weniger als CHF 300 im Steuerjahr 
betragen. Übernimmt der Zinsschuldner an Stelle der quellen-
steuerpflichtigen Person die Bezahlung der Quellensteuer, ist 
diese bei den Bruttoleistungen aufzurechnen.

4.	 Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen

Aus zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen ergeben 
sich Einschränkungen der Quellensteuer auf an Gläubiger im 
Ausland bezahlte Hypothekarzinszahlungen. Verschiedene 
Doppelbesteuerungsabkommen enthalten zudem Sonderrege-
lungen (unter anderem für Zinszahlungen an Banken, Finanz-
institute, Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen der Exportför-
derung oder von verbundenen Gesellschaften).

5.	 �Vorbehalt des AIA-Abkommens mit der EU 
(SR 0.641.926.81)

Sind die Bedingungen gemäss Art. 9 Abs. 2 des AIA-Abkom-
mens mit der EU erfüllt, entfällt die Quellenbesteuerung.

6.	 Verfahren

6.1	�Der Zinsschuldner meldet als Schuldner der steuerbaren 
Leistung die quellensteuerpflichtige Person der zuständi-
gen Steuerbehörde in seinem Wohnsitz- oder Aufenthalts-
kanton bzw. seinem Sitz- oder Betriebsstättenkanton. Die 
Meldung hat innert 8 Tagen seit Fälligkeit der steuerbaren 
Leistung zu erfolgen und folgende Angaben zu erhalten:
–	 Name und Vorname bzw. Firma und Sitz der quellen-

steuerpflichtigen Person
–	 Geburtsdatum bzw. Gründungsdatum
–	 13-stellige AHV-Nr. bzw. UID-Nr. (falls bekannt)
–	 Vollständige Adresse der quellensteuerpflichtigen 

Person im Ausland

6.2	�Die Quellensteuern sind im Zeitpunkt der Auszahlung, 
Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung der Zinsen 
fällig. Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat den 
Steuerbetrag gegenüber der steuerpflichtigen Person in 
Abzug zu bringen.

6.3	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über die abge-
zogenen Quellensteuern abzurechnen, indem er das voll-
ständig ausgefüllte Abrechnungsformular innert 30 Tagen 
nach Beginn des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden 
Monats bei der zuständigen Steuerbehörde einreicht.

6.4	�Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD und VS) hat 
der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer 
zusammen mit der Abrechnung an die zuständige Steuer-
behörde zu überweisen.

	� Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone) hat die 
Überweisung der Quellensteuer erst nach der Rechnungs-
stellung durch die zuständige Steuerbehörde zu erfolgen. 

	� Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der Quel-
lensteuer hat der Schuldner der steuerbaren Leistung 
Anspruch auf eine Bezugsprovision von 1 bis 2 Prozent der 
abgelieferten Quellensteuer.

6.5	�Der Zinsschuldner haftet für die korrekte Erhebung und 
Ablieferung der Quellensteuern.

6.6	�Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen-
steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.

7.	 Bescheinigung über den Steuerabzug

Der quellensteuerpflichtigen Person ist unaufgefordert eine 
Bescheinigung über die Höhe der in Abzug gebrachten Quel-
lensteuern auszustellen.

8.	 Rechtsmittel

Ist die quellensteuerpflichtige Person oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerabzug nicht ein-
verstanden, oder hat die quellensteuerpflichtige Person keine 
Bescheinigung über den Steuerabzug erhalten, so können 
diese bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgen-
den Steuerjahres eine anfechtbare Verfügung über Bestand 
und Umfang der Steuerpflicht bei der zuständigen kantonalen 
Steuerbehörde verlangen.

Gültig ab 1. Januar 2026

Keine Neuerungen gegenüber  
dem Stand per 1.1.2025.
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Merkblatt über die Quellenbesteuerung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeleistungen an Personen 
ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

1.	 Steuerpflichtige Personen

1.1	�Der Quellensteuer unterliegen Personen ohne steuer-
rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, 
die aufgrund eines Arbeitsverhältnisses mit einem öffent-
lich-rechtlichen Arbeitgeber Ruhegehälter, Pensionen, 
Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenenrenten, Kapitalleis-
tungen oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber 
oder einer Vorsorgeeinrichtung mit Sitz in der Schweiz 
erhalten.

1.2	�Bei Kapitalleistungen an Personen, die im Zeitpunkt 
der Auszahlung keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt (mehr) in der Schweiz haben1, ist die Quellen-
steuer immer, d.h. ungeachtet einer allfällig abweichenden 
staatsvertraglichen Regelung (vgl. Ziffer 4.1), vorzuneh-
men. Die Quellensteuer ist auch dann zu erheben, wenn 
die Kapitalleistung auf ein schweizerisches Konto überwie-
sen wird. 

	� Personen, die keine schlüssigen Angaben über ihren 
Wohnsitz zum Zeitpunkt der Fälligkeit ihrer Kapitalleistung 
machen oder deren Wohnsitz nicht bekannt ist, unterlie-
gen stets der Quellensteuer. 

	 �Steuerpflichtig sind auch Personen, die als Folge ihres 
ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitzes nie im 
Sitzkanton des Arbeitgebers oder der Vorsorgeeinrichtung 
Wohnsitz hatten.

1.3	�Bei Renten an im Ausland wohnhafte Empfänger ist die 
Quellensteuer nur zu erheben, wenn keine abweichende 
staatsvertragliche Regelung besteht (vgl. Ziffer 4.2).

	� Kinderrenten sind vom anspruchsberechtigten Hauptren-
tenbezüger zu versteuern, selbst wenn sie direkt an das 
Kind oder Dritte ausbezahlt werden.

2.	 Steuerbare Leistungen

Steuerbar sind alle Vergütungen, wie z.B. Renten und Kapi-
talleistungen, die von einem Arbeitgeber oder einer Vorsorge-
einrichtung mit Sitz in der Schweiz aufgrund eines früheren 
Arbeitsverhältnisses mit einem Arbeitgeber mit öffentlich-
rechtlicher Stellung (Bund, Kantone, Gemeinde und deren 
Anstalten oder andere Körperschaften oder Stiftungen mit 
öffentlich-rechtlichem Hintergrund) ausgerichtet werden.

Sogenannte «staatsnahe Betriebe», die im Auftrag des Ge-
meinwesens eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen, gelten als 
öffentlich-rechtliche Arbeitgeber. Hinweise auf einen öffent-
lich-rechtlichen Arbeitgeber können im Einzelfall folgende 
sein:

–	 Öffentlicher Auftrag (festgehalten z.B. in einem Gesetz 
oder in der Satzung des Arbeitgebers);

–	 Entstehung durch Verwaltungsakt oder Gesetz;

–	 Hoheitliche Befugnisse;

–	 Überwiegende Finanzierung der Tätigkeit durch den Staat 
bzw. durch vom Staat vorgesehene Gebühren;

–	 Staatlich gesicherte (Monopol-)Stellung;

–	 Direkte oder indirekte Beherrschung durch den Staat.

1	 Massgebend ist das Abmeldedatum bei der bisherigen Wohnsitz
gemeinde.

3.	 Steuerberechnung

3.1	Kapitalleistungen

	� Die Quellensteuer wird auf dem Bruttobetrag der Kapital-
leistung ermittelt und beträgt für alleinstehende Perso-
nen (Anteil direkte Bundessteuer):

–	 auf dem Betrag bis 25 000 Franken		  0,00 %

–	 auf dem Betrag über 25 000 Franken  
bis 50 000 Franken				    0,35 %

–	 auf dem Betrag über 50 000 Franken 
bis 75 000 Franken				    0,55 %

–	 auf dem Betrag über 75 000 Franken 
bis 100 000 Franken				    1,25 %

–	 auf dem Betrag über 100 000 Franken 
bis 125 000 Franken				    1,60 %

–	 auf dem Betrag über 125 000 Franken 
bis 150 000 Franken				    1,95 %

–	 auf dem Betrag über 150 000 Franken 
bis 750 000 Franken				    2,60 %

–	 auf dem Betrag über 750 000 Franken	 2,30 %

	� Die Quellensteuer wird auf dem Bruttobetrag der Kapital-
leistung ermittelt und beträgt für verheiratete Personen 
(Anteil direkte Bundessteuer):

–	 auf dem Betrag bis 25 000 Franken		  0,00 %

–	 auf dem Betrag über 25 000 Franken  
bis 50 000 Franken				    0,15 %

–	 auf dem Betrag über 50 000 Franken 
bis 75 000 Franken				    0,50 %

–	 auf dem Betrag über 75 000 Franken 
bis 100 000 Franken				    0,80 %

–	 auf dem Betrag über 100 000 Franken 
bis 125 000 Franken				    1,15 %

–	 auf dem Betrag über 125 000 Franken 
bis 150 000 Franken				    1,75 %

–	 auf dem Betrag über 150 000 Franken 
bis 900 000 Franken				    2,60 %

–	 auf dem Betrag über 900 000 Franken	 2,30 %

	� Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat die Quellen-
steuer auf jeder von ihm ausbezahlten Vorsorgeleistung 
einzeln zu berechnen und mit der zuständigen Steuerbe-
hörde darüber abzurechnen (vgl. Ziffer 5.1).

3.2	Renten

	� Die Quellensteuer beträgt 1 Prozent der Bruttoleistungen 
(Anteil direkte Bundessteuer).

	� Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn die jährliche 
Rente weniger als CHF 1000 beträgt. Die Abrechnung ist 
auch einzureichen, wenn dieser Betrag unterschritten wird.

Gültig ab 1. Januar 2026

Keine Neuerungen gegenüber dem Stand 
per 1.1.2025.
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4.	 Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen

4.1	Allgemeines zu Kapitalleistungen

	� Kapitalleistungen unterliegen stets der Quellensteuer. 
Besteht zwischen der Schweiz und dem Staat, in dem der 
Empfänger der Kapitalleistung seinen Wohnsitz hat, kein 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), ist der Quellen-
steuerabzug definitiv. Unterhält aber der Staat, in dem der 
Empfänger Wohnsitz hat, ein Doppelbesteuerungsabkom-
men mit der Schweiz, hängt die Frage, ob die Leistung in 
der Schweiz oder im anderen Vertragsstaat der Besteue-
rung unterliegt, vom betreffenden Abkommen ab. Wird 
das Besteuerungsrecht dem anderen Staat zugewiesen, ist 
der Quellensteuerabzug nicht definitiv und dem Empfän-
ger der Kapitalleistung steht ein Rückforderungsanspruch 
zu (vgl. separate DBA-Übersicht).

Besteht ein solcher Rückforderungsanspruch, wird die gesamte 
in Abzug gebrachte Quellensteuer zinslos an den Empfänger 
der Vorsorgeleistung zurückerstattet, wenn er das vollständig 
ausgefüllte amtliche Rückerstattungsformular zusammen mit 
einer Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde seines aus-
ländischen Wohnsitzstaates, wonach diese 

–	 von der Kapitalleistung Kenntnis hat, 

–	 bescheinigt, dass der Empfänger der Kapitalleistung im 
Zeitpunkt deren Fälligkeit eine im Sinne des DBA mit 
der Schweiz dort ansässige Person ist und

–	 in den vorgesehenen Fällen bestätigt, dass die Leistung 
tatsächlich besteuert wird.

	� Der Rückerstattungsantrag ist innert drei Jahren seit der 
Auszahlung der Kapitalleistung bei der zuständigen Steu-
erbehörde einzureichen. 

4.2	Allgemeines zu Renten

	� Renten unterliegen der Quellensteuer, sofern das Dop-
pelbesteuerungsabkommen mit dem Wohnsitzstaat des 
Empfängers das Besteuerungsrecht nicht diesem Wohnsitz-
staat zuweist. Die Quellensteuer ist ohne Einschränkung 
zu erheben, wenn die Schweiz mit dem ausländischen 
Wohnsitzstaat kein DBA abgeschlossen hat. Beim Vorlie-
gen eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der 
Schweiz und dem Staat, in dem der Rentenbezüger seinen 
Wohnsitz hat, ist die Quellensteuer zu erheben, sofern 
in der separaten DBA-Übersicht in der entsprechenden 
Kolonne ein «ja» steht. Lediglich in den Fällen, in denen 
in der separaten DBA-Übersicht in der entsprechenden 
Spalte ein «nein» steht, ist die Rentenleistung ungekürzt 
auszubezahlen. Die Vorsorgeeinrichtung muss sich in 
diesem Fall aber vergewissern, dass der Rentenempfänger 
seinen Wohnsitz im betreffenden Staat hat, und muss dies 
anhand der Lebens- bzw. Wohnsitzbestätigung periodisch 
nachprüfen.

	� Die Anwendbarkeit eines DBA ist vom Schuldner der 
steuerbaren Leistung auch dann abzuklären, wenn eine im 
Ausland wohnhafte Person ihren Wohnsitz in ein anderes 
Land verlegt.

4.3	Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen

	� Der separaten DBA-Übersicht kann entnommen werden, in 
welchen Fällen bei Kapitalleistungen der steuerpflichtigen 
Person ein Rückforderungsanspruch offensteht bzw. in 
welchen Fällen bei Renten die Quellensteuer zu erheben ist 
(ja) und in welchen Fällen aufgrund eines Doppelbesteue-
rungsabkommens die Leistung ungekürzt auszubezahlen 
ist (nein).

�5.	 Verfahren

5.1	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung meldet die quel-
lensteuerpflichtige Person der zuständigen Steuerbehör-
de. Die Meldung hat innert acht Tagen seit Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung zu erfolgen und folgende Angaben 
zur quellensteuerpflichtigen Person zu enthalten:

–	 Name und Vorname

–	 Geburtsdatum

–	 Nationalität(en)

–	 13-stellige AHV-Nr. 

–	 Vollständige Adresse im Ausland

	� Zuständig ist die Steuerbehörde des Kantons, in welchem 
sich der Sitz, die tatsächliche Verwaltung oder die Betriebs-
stätte des Schuldners der steuerbaren Leistung befindet. 
Zweigniederlassungen von Vorsorgeeinrichtungen gelten 
dann als Betriebsstätte, wenn sie den Vorsorgefall admi-
nistrativ betreuen und eine eigene Betriebsstättenbuchhal-
tung führen.

5.2	�Die Quellensteuern sind im Zeitpunkt der Auszahlung, 
Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung der Vorsorge-
leistung fällig. Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat 
den Betrag von der Bruttoleistung in Abzug zu bringen. 

5.3	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über die abge-
zogenen Quellensteuern abzurechnen, indem er das voll-
ständig ausgefüllte Abrechnungsformular innert 30 Tagen 
nach Beginn des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden 
Monats bei der zuständigen Steuerbehörde einreicht.

5.4	�Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD und VS) hat 
der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer 
zusammen mit der Abrechnung an die zuständige Steuer-
behörde zu überweisen. 

	� Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone) hat die 
Überweisung der Quellensteuer erst nach der Rechnungs-
stellung durch die zuständige Steuerbehörde zu erfolgen.

	� Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der Quel-
lensteuer hat der Schuldner der steuerbaren Leistung 
Anspruch auf eine Bezugsprovision. Diese beträgt:

–	 bei Renten: 1 – 2 Prozent der abgelieferten Quellen-
steuer;

–	 bei Kapitalleistungen: 1 Prozent der abgelieferten Quel-
lensteuer, jedoch maximal CHF 50 pro Kapitalleistung.

5.5	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die 
korrekte Erhebung und Ablieferung der Quellensteuer. In 
Zweifelsfällen ist vor ungekürzter Auszahlung einer Kapi-
talleistung eine Bestätigung der Steuerbehörde am Wohn-
sitz der steuerpflichtigen Person zu verlangen, wonach die 
Kapitalleistung bereits im ordentlichen Verfahren besteu-
ert worden ist. Im Todesfall eines Vorsorgenehmers ist 
abzuklären, ob sich unter den Erben auch Personen ohne 
Wohnsitz in der Schweiz befinden. Deren Anteil unterliegt 
der Quellensteuer.

5.6	�Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen-
steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.

6.	 Bescheinigung über den Steuerabzug

�Der quellensteuerpflichtigen Person ist unaufgefordert eine 
Bescheinigung über die Höhe der in Abzug gebrachten Quel-
lensteuern auszustellen.

7.	 Rechtsmittel

Ist die quellensteuerpflichtige Person oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerabzug nicht ein-
verstanden, oder hat die quellensteuerpflichtige Person keine 
Bescheinigung über den Steuerabzug erhalten, so können 
diese bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgen-
den Steuerjahres eine anfechtbare Verfügung über Bestand 
und Umfang der Steuerpflicht bei der zuständigen kantonalen 
Steuerbehörde verlangen.
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Quellenbesteuerung von  
Vorsorgeleistungen aus früherem öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis

Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen

Ausländischer 
Wohnsitzstaat 1

R = Quellensteuerabzug auf Renten vornehmen:  ja/nein  
K = Rückforderungsmöglichkeit der Quellensteuer auf Kapitalleistungen:  ja/nein
 
Empfänger der Rente oder Kapitalleistung ist ein Staatsangehöriger
der Schweiz des andern 

Vertragsstaats
beider  
Vertragsstaaten

eines Drittstaats

R K R K R K R K
Ägypten ja nein nein ja nein ja ja nein
Albanien ja nein nein ja nein ja ja nein
Algerien ja nein nein ja nein ja ja nein
Argentinien 2 ja nein nein ja nein ja ja nein
Armenien ja nein nein ja nein ja ja nein
Aserbaidschan ja nein nein ja nein ja ja nein
Australien ja nein nein ja ja nein ja nein
Äthiopien ja nein ja nein ja nein ja nein
Bahrain ja nein nein ja nein ja ja nein
Bangladesch ja nein nein ja nein ja ja nein
Belarus ja nein nein ja nein ja ja nein
Belgien ja 6 nein 6 ja 6 nein 6 ja 6 nein 6 ja 6 nein 6

Brasilien ja nein ja nein ja nein ja nein
Bulgarien ja nein nein ja nein ja ja nein
Chile ja (max. 15 %) nein ja (max. 15 %) nein ja (max. 15 %) nein ja (max. 15 %) nein
Chinesisches Taipeh (Taiwan) ja nein nein ja nein ja ja nein
China ja nein nein ja nein ja ja nein
Dänemark ja nein ja nein ja nein ja nein
Deutschland ja nein ja nein ja nein ja nein
Ecuador ja nein nein ja nein ja ja nein
Elfenbeinküste ja nein nein ja nein ja ja nein
Estland ja nein nein ja nein ja ja nein
Finnland ja nein nein ja nein ja ja nein
Frankreich ja nein nein ja 3 ja nein nein ja 3

GB / Vereinigtes Königreich ja nein nein ja nein ja ja nein
Georgien ja nein nein ja nein ja ja nein
Ghana ja nein nein ja nein ja ja nein
Griechenland ja nein nein ja nein ja ja nein
Honkong ja nein ja nein ja nein ja nein
Indien ja nein ja nein ja nein ja nein
Indonesien ja nein nein ja nein ja ja nein
Iran ja nein nein ja nein ja ja nein
Irland ja nein nein ja ja nein nein ja
Island ja nein ja nein ja nein ja nein
Israel ja nein ja 3 ja 3 ja 3 ja 3 ja nein
Italien ja nein nein ja 3 ja nein nein ja 3

Jamaika ja nein nein ja nein ja ja nein
Japan ja nein nein ja ja nein nein ja
Jordanien ja nein ja nein ja nein ja nein
Kanada ja nein ja nein ja nein ja nein
Kasachstan ja nein nein ja nein ja ja nein
Katar ja nein nein ja nein ja ja nein
Kirgisistan ja nein nein ja nein ja ja nein
Kolumbien ja nein nein ja nein ja ja nein
Kosovo ja nein nein ja nein ja ja nein
Kroatien ja nein nein ja nein ja ja nein
Kuwait ja nein nein ja nein ja ja nein
Lettland ja nein nein ja nein ja ja nein
Liechtenstein 4 ja nein ja nein ja nein ja nein

Stand: 1. Januar 2026

Neuerungen gegenüber dem Stand per 
1.1.2025 sind mit l gekennzeichnet.

l
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Ausländischer 
Wohnsitzstaat 1

R = Quellensteuerabzug auf Renten vornehmen:  ja/nein  
K = Rückforderungsmöglichkeit der Quellensteuer auf Kapitalleistungen:  ja/nein
 
Empfänger der Rente oder Kapitalleistung ist ein Staatsangehöriger
der Schweiz des andern 

Vertragsstaats
beider  
Vertragsstaaten

eines Drittstaats

R K R K R K R K
Litauen ja nein nein ja nein ja ja nein
Luxemburg ja nein nein ja nein ja ja nein
Malaysia ja nein ja nein ja nein ja nein
Malta ja nein nein ja nein ja ja nein
Marokko ja nein nein ja nein ja ja nein
Mazedonien ja nein nein ja nein ja ja nein
Mexiko ja nein nein ja nein ja ja nein
Moldova ja nein nein ja nein ja ja nein
Mongolei ja nein nein ja nein ja ja nein
Montenegro ja nein nein ja nein ja ja nein
Neuseeland ja nein nein ja nein ja ja nein
Niederlande ja (max. 15 %) 6 nein 6 ja (max. 15 %) 6 nein 6 ja (max. 15 %) 6 nein 6 ja (max. 15 %) 6 nein 6

Norwegen ja (max. 15 %) ja (soweit 15 % 
übersteigend)

ja (max. 15 %) ja (soweit 15 % 
übersteigend)

ja (max. 15 %) ja (soweit 15 % 
übersteigend)

ja (max. 15 %) ja (soweit 15 % 
übersteigend)

Oman ja nein nein ja nein ja ja nein
Österreich ja nein ja nein ja nein ja nein
Pakistan ja nein nein ja nein ja ja nein
Peru ja nein nein ja nein ja ja nein
Philippinen ja nein ja 7 ja 7 ja 7 ja 7 ja nein
Polen ja nein nein ja nein ja ja nein
Portugal ja nein nein ja nein ja ja nein
Rumänien ja nein nein ja nein ja ja nein
Russland ja nein nein ja nein ja ja nein
Sambia ja nein ja nein ja nein ja nein
Saudi-Arabien ja nein nein ja nein ja ja nein
Schweden ja nein ja 5 nein ja nein ja 5 nein
Serbien  ja nein nein ja nein ja ja nein
Singapur ja nein nein ja nein ja ja nein
Slowakei ja nein nein ja nein ja ja nein
Slowenien ja nein nein ja nein ja ja nein
Spanien ja nein nein ja ja nein nein ja
Sri Lanka ja nein nein ja nein ja ja nein
Südafrika ja nein ja nein ja nein ja nein
Südkorea ja nein nein ja ja nein nein ja
Tadschikistan ja nein nein ja nein ja ja nein
Thailand ja nein nein ja nein ja ja nein
Trinidad und Tobago ja nein ja nein ja nein ja nein
Tschechische Republik ja nein nein ja nein ja ja nein
Tunesien ja nein ja nein ja nein ja nein
Türkei ja nein ja nein ja nein ja nein
Turkmenistan ja nein nein ja nein ja ja nein
Ukraine ja nein nein ja nein ja ja nein
Ungarn ja nein ja nein ja nein ja nein
Uruguay ja nein nein ja nein ja ja nein
Usbekistan ja nein nein ja nein ja ja nein
Venezuela ja nein nein ja nein ja ja nein
Vereinigte Arabische Emirate ja nein ja nein ja nein ja nein
Vereinigte Staaten (USA) ja nein nein ja nein ja ja nein
Vietnam ja nein nein ja nein ja ja nein
Zypern ja nein nein ja nein ja ja nein

1	 Bei allen übrigen Ländern, die auf der obigen Liste nicht aufgeführt sind, gilt, dass bei Renten die Quellensteuer stets in Abzug zu bringen ist und 
dass bei Kapitalleistungen nie ein Rückforderungsanspruch besteht.

2	 Gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2015.
3	 Rückforderungsmöglichkeit, sofern durch Ansässigkeitsstaat besteuert (Besteuerungsnachweis verlangen).
4	 Keine Quellensteuer für Renten bzw. Rückforderungsmöglichkeit für Kapitalleistungen aus früherem Arbeitsverhältnis bei öffentlich-rechtlichen 

Institutionen, an denen beide Staaten gemeinsam beteiligt sind.
5	 Keine Quellensteuern für Renten, die bereits vor dem 28. Februar 2011 liefen, sofern diese Renten an Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz 

vor dem 28. Februar 2011 von der Schweiz nach Schweden verlegt haben.
6	 Eine Rückerstattung ist möglich, soweit Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachweislich in der Schweiz nicht von den Steuerbemessungs-

grundlagen abgezogen wurden. Eine Rückerstattung kann dem Ansässigkeitsstaat nach Art. 7 Abkommen über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen mitgeteilt werden.

7	 Rückforderungsmöglichkeit sofern Ansässigkeit in den Philippinen durch eine Bescheinigung der philippinischen Behörden nachgewiesen wird.
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
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Merkblatt über die Quellenbesteuerung von privatrechtlichen Vorsorgeleistungen an Personen 
ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

1.	 Steuerpflichtige Personen

1.1	�Der Quellensteuer unterliegen Personen ohne steuer-
rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, 
die aufgrund eines früheren Arbeitsverhältnisses mit einem 
Arbeitgeber mit privatrechtlicher Stellung Leistungen von 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (BVG) oder die 
Leistungen aus anerkannten Formen der gebundenen 
Selbstvorsorge (Säule 3a) mit Sitz in der Schweiz erhalten.

1.2	�Bei Kapitalleistungen an Personen, die im Zeitpunkt 
der Auszahlung keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt (mehr) in der Schweiz haben1, ist die Quellen-
steuer immer, d.h. ungeachtet einer allfällig abweichenden 
staatsvertraglichen Regelung (vgl. Ziffer 4.1), vorzuneh-
men. Die Quellensteuer ist auch dann zu erheben, wenn 
die Kapitalleistung auf ein schweizerisches Konto überwie-
sen wird. 

	� Personen, die keine schlüssigen Angaben über ihren 
Wohnsitz zum Zeitpunkt der Fälligkeit ihrer Kapitalleistung 
machen oder deren Wohnsitz nicht bekannt ist, unterlie-
gen stets der Quellensteuer. 

	� Steuerpflichtig sind auch Personen, die als Folge ihres 
ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitzes nie im 
Sitzkanton der Vorsorgeeinrichtung Wohnsitz hatten.

1.3	�Bei Renten an im Ausland wohnhafte Empfänger ist die 
Quellensteuer nur zu erheben, wenn keine abweichende 
staatsvertragliche Regelung besteht (vgl. Ziffer 4.2).

	� Kinderrenten sind vom anspruchsberechtigten Hauptren-
tenbezüger zu versteuern, selbst wenn sie direkt an das 
Kind oder Dritte ausbezahlt werden.

2.	 Steuerbare Leistungen

Steuerbar sind alle Vergütungen, wie z.B. Renten und Kapi-
talleistungen, die von Vorsorgeeinrichtungen aufgrund eines 
früheren Arbeitsverhältnisses mit einem Arbeitgeber mit 
privatrechtlicher Stellung oder aus anerkannten Formen der 
gebundenen Selbstvorsorge mit Sitz in der Schweiz ausgerich-
tet werden.

In Frage kommen beispielsweise Vorsorgeleistungen von:

–	 Pensionskassen

–	 Sammelstiftungen

–	 Versicherungseinrichtungen

–	 Bankenstiftungen u.a.m.

die wegen Wohneigentumsförderung (WEF), Erreichen der 
Altersgrenze, Invalidität, Tod oder vorzeitiger Auflösung des 
Vorsorgeverhältnisses an eine Person ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz ausbezahlt werden.

1	 Massgebend ist das Abmeldedatum bei der bisherigen 
Wohnsitzgemeinde.

3.	 Steuerberechnung

3.1	Kapitalleistungen

	� Die Quellensteuer wird auf dem Bruttobetrag der Kapital-
leistung ermittelt und beträgt für alleinstehende Perso-
nen (Anteil direkte Bundessteuer):

–	 auf dem Betrag bis 25 000 Franken		  0,00 %

–	 auf auf dem Betrag über 25 000 Franken 
bis 50 000 Franken				    0,35 %

–	 auf dem Betrag über 50 000 Franken  
bis 75 000 Franken				    0,55 %

–	 auf dem Betrag über 75 000 Franken  
bis 100 000 Franken				    1,25 %

–	 auf dem Betrag über 100 000 Franken  
bis 125 000 Franken				    1,60 %

–	 auf dem Betrag über 125 000 Franken  
bis 150 000 Franken				    1,95 %

–	 auf dem Betrag über 150 000 Franken  
bis 750 000 Franken				    2,60 %

–	 auf dem Betrag über 750 000 Franken	 2,30 %

	� Die Quellensteuer wird auf dem Bruttobetrag der Kapital-
leistung ermittelt und beträgt für verheiratete Personen 
(Anteil direkte Bundessteuer):

–	 auf dem Betrag bis 25 000 Franken		  0,00 %

–	 dem Betrag über 25 000 Franken  
bis 50 000 Franken				    0,15 %

–	 auf dem Betrag über 50 000 Franken  
bis 75 000 Franken				    0,50 %

–	 auf dem Betrag über 75 000 Franken  
bis 100 000 Franken				    0,80 %

–	 auf dem Betrag über 100 000 Franken  
bis 125 000 Franken				    1,15 %

–	 auf dem Betrag über 125 000 Franken  
bis 150 000 Franken				    1,75 %

–	 auf dem Betrag über 150 000 Franken  
bis 900 000 Franken				    2,60 %

–	 auf dem Betrag über 900 000 Franken	 2,30 %

	� Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat die Quellen-
steuer auf jeder von ihm ausbezahlten Vorsorgeleistung 
einzeln zu berechnen und mit der zuständigen Steuerbe-
hörde darüber abzurechnen (vgl. Ziffer 5.1).

3.2	Renten

	� Die Quellensteuer beträgt 1 Prozent der Bruttoleistungen 
(Anteil direkte Bundessteuer).

	� Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn die jährliche 
Rente weniger als CHF 1000 beträgt. Die Abrechnung ist 
auch einzureichen, wenn dieser Betrag unterschritten wird.

Gültig ab 1. Januar 2026

Keine Neuerungen gegenüber dem Stand 
per 1.1.2025.
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�4.	 Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen

4.1	Allgemeines zu Kapitalleistungen

	� Kapitalleistungen unterliegen stets der Quellensteuer. 
Besteht zwischen der Schweiz und dem Staat, in dem der 
Empfänger der Kapitalleistung seinen Wohnsitz hat, kein 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), ist der Quellen-
steuerabzug definitiv. Unterhält aber der Staat, in dem der 
Empfänger Wohnsitz hat, ein Doppelbesteuerungsabkom-
men mit der Schweiz, hängt die Frage, ob die Leistung in 
der Schweiz oder im anderen Vertragsstaat der Besteue-
rung unterliegt, vom entsprechenden Abkommen ab. Wird 
das Besteuerungsrecht dem anderen Staat zugewiesen, ist 
der Quellensteuerabzug nicht definitiv und dem Empfän-
ger der Kapitalleistung steht ein Rückforderungsanspruch 
zu (vgl. separate DBA-Übersicht).

Besteht ein solcher Rückforderungsanspruch, wird die gesamte 
in Abzug gebrachte Quellensteuer zinslos an den Empfänger 
der Vorsorgeleistung zurückerstattet, wenn er das vollständig 
ausgefüllte amtliche Rückerstattungsformular zusammen mit 
einer Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde seines aus-
ländischen Wohnsitzstaates, wonach diese 

–	 von der Kapitalleistung Kenntnis hat, 

–	 bescheinigt, dass der Empfänger der Kapitalleistung im 
Zeitpunkt deren Fälligkeit eine im Sinne des DBA mit 
der Schweiz dort ansässige Person ist und

–	 in den vorgesehenen Fällen bestätigt, dass die Leistung 
tatsächlich besteuert wird.

	� Der Rückerstattungsantrag innert drei Jahren seit Auszah-
lung der Kapitalleistung bei der zuständigen Steuerbehör-
de einzureichen. 

4.2	Allgemeines zu Renten

	� Renten unterliegen der Quellensteuer, sofern das Dop-
pelbesteuerungsabkommen mit dem Wohnsitzstaat des 
Empfängers das Besteuerungsrecht nicht diesem Wohnsitz-
staat zuweist. Die Quellensteuer ist ohne Einschränkung 
zu erheben, wenn die Schweiz mit dem ausländischen 
Wohnsitzstaat kein DBA abgeschlossen hat. Beim Vorlie-
gen eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der 
Schweiz und dem Staat, in dem der Rentenbezüger wohnt, 
ist die Quellensteuer zu erheben, sofern in der separaten 
DBA-Übersicht in der entsprechenden Kolonne ein «ja» 
steht. Lediglich in den Fällen, in denen in der separaten 
DBA-Übersicht in der entsprechenden Spalte ein «nein» 
steht, ist die Rentenleistung ungekürzt auszubezahlen. Die 
Vorsorgeeinrichtung muss sich in diesem Fall aber verge-
wissern, dass der Rentenempfänger seinen Wohnsitz im 
betreffenden Staat hat, und muss dies anhand der Lebens- 
bzw. Wohnsitzbestätigung periodisch nachprüfen.

	� Die Anwendbarkeit eines DBA ist vom Schuldner der 
steuerbaren Leistung auch dann abzuklären, wenn eine im 
Ausland wohnhafte Person ihren Wohnsitz in ein anderes 
Land verlegt.

4.3	Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen

	 �Die Aufteilung zwischen Leistungen der 2. Säule 
und der Säule 3a ist zu beachten. Der separaten DBA-
Übersicht kann entnommen werden, in welchen Fällen bei 
Kapitalleistungen dem Steuerpflichtigen ein Rückforde-
rungsanspruch offensteht bzw. in welchen Fällen bei Ren-
ten die Quellensteuer zu erheben ist (ja) und in welchen 
Fällen aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens die 
Leistung ungekürzt auszubezahlen ist (nein).

5.	 Verfahren

5.1	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung meldet die quel-
lensteuerpflichtige Person der zuständigen Steuerbehör-
de. Die Meldung hat innert acht Tagen seit Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung zu erfolgen und folgende Angaben 
zur quellensteuerpflichtigen Person zu enthalten:

–	 Name und Vorname

–	 Geburtsdatum

–	 Nationalität(en)

–	 13-stellige AHV-Nr. 

–	 Vollständige Adresse im Ausland

	� Zuständig ist die Steuerbehörde des Kantons, in welchem 
sich der Sitz, die tatsächliche Verwaltung oder die Betriebs-
stätte des Schuldners der steuerbaren Leistung befindet. 
Zweigniederlassungen von Vorsorgeeinrichtungen gelten 
dann als Betriebsstätte, wenn sie den Vorsorgefall admi-
nistrativ betreuen und eine eigene Betriebsstättenbuchhal-
tung führen.

5.2	�Die Quellensteuern sind im Zeitpunkt der Auszahlung, 
Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung der Vorsorge-
leistung fällig. Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat 
den Betrag von der Bruttoleistung in Abzug zu bringen. 

5.3	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über die abge-
zogenen Quellensteuern abzurechnen, indem er das voll-
ständig ausgefüllte Abrechnungsformular innert 30 Tagen 
nach Beginn des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden 
Monats bei der zuständigen Steuerbehörde einreicht.

5.4	�Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD und VS) hat 
der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer 
zusammen mit der Abrechnung an die die zuständige 
Steuerbehörde zu überweisen. 

	� Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone) hat die 
Überweisung der Quellensteuer erst nach der Rechnungs-
stellung durch die zuständige Steuerbehörde zu erfolgen.

	� Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der Quel-
lensteuer hat der Schuldner der steuerbaren Leistung 
Anspruch auf eine Bezugsprovision. Diese beträgt:

–	 bei Renten: 1 – 2 Prozent der abgelieferten Quellen-
steuer;

–	 bei Kapitalleistungen: 1 Prozent der abgelieferten Quel-
lensteuer, jedoch maximal CHF 50 pro Kapitalleistung.

5.5	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die 
korrekte Erhebung und Ablieferung der Quellensteuer. In 
Zweifelsfällen ist vor ungekürzter Auszahlung einer Kapi-
talleistung eine Bestätigung der Steuerbehörde am Wohn-
sitz der steuerpflichtigen Person zu verlangen, wonach die 
Kapitalleistung bereits im ordentlichen Verfahren besteu-
ert worden ist. Im Todesfall eines Vorsorgenehmers ist 
abzuklären, ob sich unter den Erben auch Personen ohne 
Wohnsitz in der Schweiz befinden. Deren Anteil unterliegt 
der Quellensteuer.

5.6	�Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen-
steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.

6.	 Bescheinigung über den Steuerabzug

Der quellensteuerpflichtigen Person ist unaufgefordert eine 
Bescheinigung über die Höhe der in Abzug gebrachten Quel-
lensteuern auszustellen.

7.	 Rechtsmittel

Ist die quellensteuerpflichtige Person oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerabzug nicht ein-
verstanden, oder hat die quellensteuerpflichtige Person keine 
Bescheinigung über den Steuerabzug erhalten, so können 
diese bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgen-
den Steuerjahres eine anfechtbare Verfügung über Bestand 
und Umfang der Steuerpflicht bei der zuständigen kantonalen 
Steuerbehörde verlangen.
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Quellenbesteuerung von  
privatrechtlichen Vorsorgeleistungen und Leistungen aus anerkannten Formen der gebundenen 
Selbstvorsorge

Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen

Ausländischer  
Wohnsitzstaat 1

Privatrechtliche Vorsorgeleistungen  
(Säule 2)

Leistungen aus anerkannten Formen der ge-
bundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)

Renten
Quellensteuerabzug 
vornehmen
ja/nein

Kapitalleistungen
Rückforderungs
möglichkeit
ja/nein

Renten
Quellensteuerabzug 
vornehmen
ja/nein

Kapitalleistungen
Rückforderungs
möglichkeit
ja/nein

Ägypten nein ja ja nein
Albanien nein ja nein ja
Algerien nein ja nein ja
Argentinien 2 nein ja nein nein
Armenien nein ja nein ja
Aserbaidschan nein ja nein ja
Äthiopien ja nein ja nein
Australien ja 3 nein ja 3 nein
Bahrain ja 3 ja 3 nein ja
Bangladesch nein ja nein ja
Belarus nein ja nein ja
Belgien ja 6 nein 6 nein ja
Brasilien ja nein ja nein
Bulgarien ja 3 ja 3 nein ja 
Chile ja (max.15 %) nein ja nein
China ja 3 ja 3 nein ja
Chinesisches Taipeh (Taiwan) ja nein nein ja
Dänemark ja 4 nein ja 4 nein
Deutschland nein ja nein ja
Ecuador nein ja nein ja
Elfenbeinküste nein ja nein ja
Estland nein ja nein ja
Finnland nein ja nein ja
Frankreich nein ja 3 nein ja 3

GB / Vereinigtes Königreich nein nein nein nein
Georgien nein ja nein ja
Ghana nein ja nein ja
Griechenland nein ja nein ja
Hongkong ja nein ja nein
Indien nein ja nein ja
Indonesien nein ja ja nein
Iran nein ja nein ja
Irland nein ja nein ja
Island ja nein ja nein
Israel ja 3 ja 3 ja 3 ja 3

Italien nein ja 3 nein ja 3

Jamaika nein ja nein ja
Japan nein ja nein ja
Jordanien ja nein ja ja
Kanada ja (max.15 %) nein ja (max.15 %) nein
Kasachstan nein ja nein ja
Katar ja nein ja nein
Kirgisistan nein ja nein ja
Kolumbien nein ja nein ja
Kosovo ja 3 ja 3 nein ja
Kroatien nein ja nein ja
Kuwait (bis 31.12.2024) nein ja nein ja
Kuwait (ab 1.1.2025) ja 3 ja 3 ja 3 ja
Lettland nein ja nein ja

Stand: 1. Januar 2026

Neuerungen gegenüber dem Stand  
per 1.1.2025 sind mit l gekennzeichnet.

l
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Ausländischer  
Wohnsitzstaat 1

Privatrechtliche Vorsorgeleistungen  
(Säule 2)

Leistungen aus anerkannten Formen der ge-
bundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)

Renten
Quellensteuerabzug 
vornehmen
ja/nein

Kapitalleistungen
Rückforderungs
möglichkeit
ja/nein

Renten
Quellensteuerabzug 
vornehmen
ja/nein

Kapitalleistungen
Rückforderungs
möglichkeit
ja/nein

Liechtenstein nein ja nein ja
Litauen nein ja nein ja
Luxemburg nein ja nein ja
Malaysia nein ja ja nein
Malta nein ja nein ja
Marokko nein ja nein ja
Mazedonien nein ja nein ja
Mexiko nein ja ja nein
Moldova nein ja nein ja
Mongolei nein ja nein ja
Montenegro nein ja nein ja
Neuseeland nein ja ja nein
Niederlande ja (max. 15 %) 6 nein 6 ja (max. 15 %) nein
Norwegen ja (max. 15 %) ja (soweit 15 % übersteigend) nein ja
Oman ja nein nein ja
Österreich nein ja nein ja
Pakistan ja 3 ja 3 ja nein
Peru ja 3 ja 3 ja nein
Philippinen ja 7 ja 7 ja nein
Polen nein ja nein ja
Portugal nein ja nein ja
Rumänien nein ja nein ja
Russland nein ja nein ja
Sambia (bis 31.12.2019) ja 3 nein ja 3 nein
Sambia (ab 1.1.2020) ja nein nein ja
Saudi-Arabien ja nein nein ja
Schweden ja 5 nein ja 5 nein
Serbien  nein ja nein ja
Singapur nein ja ja nein
Slowakei nein ja nein ja
Slowenien nein ja nein ja
Spanien nein ja nein ja
Sri Lanka nein ja nein ja
Südafrika ja nein ja nein
Südkorea nein ja nein ja
Tadschikistan nein ja nein ja
Thailand nein ja ja nein
Trinidad und Tobago nein nein nein nein
Tschechische Republik nein ja nein ja
Tunesien nein ja nein ja
Türkei nein ja nein ja
Turkmenistan nein ja nein ja
Ukraine nein ja nein ja
Ungarn ja nein ja nein
Uruguay ja 3 ja 3 ja 3 ja 3

Usbekistan nein ja nein ja
Venezuela nein ja nein ja
Vereinigte Arabische Emirate ja nein ja nein
Vereinigte Staaten (USA) nein ja nein ja
Vietnam nein ja ja nein
Zypern ja 3 ja 3 nein ja

1	 Bei allen übrigen Ländern, die auf der obigen Liste nicht aufgeführt sind, gilt, dass bei Renten die Quellensteuer stets in Abzug zu bringen ist und 
dass bei Kapitalleistungen nie ein Rückforderungsanspruch besteht.

2	 Gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2015.
3	 Rückforderungsmöglichkeit, sofern durch Ansässigkeitsstaat besteuert (Besteuerungsnachweis verlangen).
4	 Keine Quellensteuern für Renten, die bereits vor dem 21. August 2009 liefen, sofern diese Renten an Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz 

vor dem 21. August 2009 von der Schweiz nach Dänemark verlegt haben.
5	 Keine Quellensteuern für Renten, die bereits vor dem 28. Februar 2011 liefen, sofern diese Renten an Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz 

vor dem 28. Februar 2011 von der Schweiz nach Schweden verlegt haben.
6	 Eine Rückerstattung ist möglich, soweit Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachweislich in der Schweiz nicht von den Steuerbemessungs-

grundlagen abgezogen wurden. Eine Rückerstattung kann dem Ansässigkeitsstaat nach Art. 7 Abkommen über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen mitgeteilt werden.

7	 Rückforderungsmöglichkeit sofern Ansässigkeit in den Philippinen durch eine Bescheinigung der philippinischen Behörden nachgewiesen.
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Merkblatt über die Quellenbesteuerung von Ersatzeinkünften
1. 	 Natürliche Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz 

oder Aufenthalt in der Schweiz

1.1. 	Quellensteuerpflichtige Personen

An der Quelle besteuert werden alle in der Schweiz ansässigen 
ausländischen Arbeitnehmenden, welche weder die fremden-
polizeiliche Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) besitzen 
noch mit einer Person in rechtlich und tatsächlich ungetrenn-
ter Ehe leben, die das Schweizer Bürgerrecht oder die Nieder-
lassungsbewilligung besitzt.

1.2. 	An der Quelle besteuerte Ersatzeinkünfte 

Der Besteuerung an der Quelle unterliegen die Ersatzeinkünfte 
(vgl. Art. 84 Abs. 2 Bst. b DBG bzw. Art. 3 QStV). Steuerbar 
sind somit insbesondere Taggelder (ALV, IV, KVG, UVG, UVG-
Zusatz, VVG usw.), Ersatzleistungen haftpflichtiger Dritter, 
Teilrenten infolge Invalidität (Berufliche Vorsorge, IV, UVG, 
UVG-Zusatz usw.) und an deren Stelle tretende Kapitalleistun-
gen.

Leistungen an teilweise bzw. endgültig nicht mehr erwerbs-
tätige Personen mit Ansässigkeit in der Schweiz stellen keine 
Ersatzeinkünfte dar. Folgende Leistungen unterliegen deshalb 
nicht der Besteuerung an der Quelle: 

–	 Renten der AHV (inkl. Renten aus Teilpensionierung); 

–	 Ganze Invaliditätsrenten aus IV und aus beruflicher Vorsorge;

–	 Hilflosenentschädigungen aus AHV, IV, UVG; 

–	 Invalidenrenten bei Vollinvalidität aus UVG und UVG-
Zusatz und Integritätsentschädigungen aus UVG und 
UVG-Zusatz; 

–	 Alters- und Hinterlassenenleistungen aus 2. und 3. Säule 
(inkl. Renten aus Teilpensionierung); 

–	 ordentliche und ausserordentliche Ergänzungsleistungen 
zur AHV, IV; 

–	 Freizügigkeitsleistungen (Barauszahlungen) aus 2. und 
3. Säule. 

Diese Leistungen werden, soweit sie steuerbar sind, im ordent-
lichen Verfahren besteuert.

2. 	 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt in der Schweiz

2.1. 	Quellensteuerpflichtige Personen

An der Quelle besteuert werden auch alle natürlichen Per-
sonen mit Ansässigkeit im Ausland, die in der Schweiz eine 
unselbstständige Erwerbstätigkeit ausüben (vgl. Art. 91 DBG).

2.2. 	An der Quelle besteuerte Ersatzeinkünfte 

Der Besteuerung an der Quelle unterliegen alle Ersatzeinkünfte 
(vgl. Art. 84 Abs. 2 Bst. b DBG bzw. Art. 3 QStV). Steuerbar 
sind somit insbesondere Taggelder (ALV, IV, KVG, UVG, UVG-
Zusatz, VVG usw.), Ersatzleistungen haftpflichtiger Dritter, 
Teilrenten infolge Invalidität (Berufliche Vorsorge, IV, UVG, 
UVG-Zusatz, VVG usw.) und an deren Stelle tretende Kapital-
leistungen.

2.3. 	Besteuerungsrecht im internationalen Verhältnis

2.3.1. 	Grundsatz nach internem Recht:

Ersatzeinkünfte sind in Anwendung des internen Rechts an 
der Quelle steuerpflichtig, wenn der Empfänger oder die Emp-
fängerin in einem Staat ansässig ist, mit welchem die Schweiz 
kein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. 

Leistungen nach den Bestimmungen des AHV-Gesetzes (mit 
Ausnahme der Leistungen gemäss Artikel 18 Absatz 3 AHVG) 
sowie Ergänzungsleistungen nach dem EL-Gesetz unterliegen 
nicht der Besteuerung an der Quelle. Sie sind in der Regel im 
Ansässigkeitsstaat steuerbar.

2.3.2. 	Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen:

Die von der Schweiz abgeschlossenen Doppelbesteuerungs-
abkommen weisen das Besteuerungsrecht für Einkünfte aus 
unselbstständiger Erwerbstätigkeit und damit verbundenes 
Ersatzeinkommen grundsätzlich dem Arbeitsortsstaat zu (vgl. 
Art. 15 Abs. 1 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, Ausgabe 2014; OECD-MA). 
Gemäss Kommentar der OECD zum Musterabkommen stellen 
Leistungen der Sozialversicherungen, die nicht im Zusammen-
hang mit einer gegenwärtigen Erwerbstätigkeit stehen, keine 
Ersatzeinkünfte dar. Diese Leistungen sind daher im Ansässig-
keitsstaat steuerpflichtig (vgl. Art. 18, Art. 19 Abs. 2 und Art. 
21 OECD-MA), da sie einen dauerhaft wegfallenden Teil der 
Erwerbsfähigkeit kompensieren. 

Gültig ab 1. Januar 2026

Keine Neuerungen gegenüber dem 
Stand per 1.1.2025.
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Folgende Rentenleistungen sind nach der zu diesem Merkblatt 
gehörenden Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkom-
men (vgl. Merkblatt der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
[ESTV] über die Quellenbesteuerung von Ersatzeinkünften [In-
validitätsleistungen an Empfänger mit Wohnsitz im Ausland]) 
zu besteuern:: 

–	 Invalidenrenten bei Teilinvalidität, Invalidenrentenauskäufe 
und Abfindungen nach UVG; 

–	 Invalidenrenten bei Teilinvalidität und Invalidenrentenaus-
käufe nach UVG-Zusatz; und

–	 Invalidenrenten bei Teilinvalidität nach VVG.

Für Renten- und Kapitalleistungen aus 2. Säule und der Säule 
3a sind das Merkblatt über die Quellenbesteuerung von Vors-
orgeleistungen aus früherem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver-
hältnis bzw. das Merkblatt über die Quellenbesteuerung von 
privatrechtlichen Vorsorgeleistungen und Leistungen aus aner-
kannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge anwendbar.

2.3.3. 	Sonderregelungen für Grenzgänger:

Aufgrund von Abkommen zwischen der Schweiz und ihren 
Nachbarstaaten gelten für die Quellenbesteuerung von Ersatz-
einkünften von Grenzgängern und Grenzgängerinnen folgen-
de Besonderheiten:

Besteuerungsrecht

Arbeitsortsstaat 
(Schweiz)

Ausländischer 
Wohnsitzstaat

Deutschland ✕ 1 ✕ 2

Österreich ✕ ✕ 2

Frankreich ✕ 3 ✕ 4

Italien ✕ 5, 6 ✕ 2

Liechtenstein ✕ 7 ✕ 7

1 ��Der Schweiz steht bei täglicher Heimkehr ein prozentual limitierter 
Quellensteuerabzug von maximal 4,5 % der Bruttoeinkünfte zu.

2 �Die in der Schweiz erhobene Steuer wird vom ausländischen Wohn-
sitzstaat angerechnet.

3 ��Anwendbar in Kantonen, die nicht der Vereinbarung vom 11. Ap-
ril 1983 über die Besteuerung der Erwerbseinkünfte von Grenzgän-
gern mit Frankreich (Sondervereinbarung mit Frankreich) unterstehen 
(vgl. auch Fussnote 4 hiernach).

4 ��Anwendbar in den Kantonen BL, BS, BE, JU, NE, SO, VS und VD ge-
mäss Sondervereinbarung mit Frankreich (Ausnahme: Steuerpflicht im 
Arbeitsortsstaat bei einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis).

5 ��Ausschliessliche Besteuerung in der Schweiz für Grenzgänger, die in 
den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis arbeiten und von der 
Übergangsregelung in Artikel 9 des Abkommens vom 23. Dezember 
2020 über die Besteuerung von Grenzgängern profitieren ("alte 
Grenzgänger").

6 ��80 % des normalerweise anwendbaren Quellensteuertarifs für Grenz-
gänger, die in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis arbeiten 
und nicht in den Genuss der Übergangsregelung nach Artikel 9 des 
Abkommens vom 23. Dezember 2020 über die Besteuerung von 
Grenzgängern kommen ("neue Grenzgänger").

7 ��Besteuerung im Arbeitsortsstaat nur bei Ausübung einer Tätigkeit bei 
einem öffentlich-rechtlichen Arbeitgebenden, ausgenommen Körper-
schaften, an denen sich beide Staaten beteiligen.

2.4. 	Ausscheidung von Drittstaattagen

Bei Personen mit Ansässigkeit im Ausland ist das Besteue-
rungsrecht der Schweiz hinsichtlich des Erwerbseinkommens 
auf die effektiv in der Schweiz erbrachten Arbeitstage be-
schränkt. Diese Aufteilung des Besteuerungsrechts gilt auch 
für die Quellenbesteuerung von Ersatzeinkünften (vgl. Ziffern 
3.2.2, 6.7 und 7.5.1 des Kreisschreiben Nr. 45 der ESTV über 
die Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens von Arbeit-
nehmern vom 12. Juni 2019; KS Nr. 45 ESTV).

3. 	 Berechnung des Quellensteuerabzugs

3.1. 	Berechnung durch den Arbeitgebenden

Auf Ersatzeinkünften (Taggelder), welche von der Versiche-
rung an den Arbeitgebenden ausbezahlt werden, sind von der 
Versicherung keine Quellensteuern abzurechnen. Der Arbeit-
gebende nimmt den Quellensteuerabzug auf der von ihm 
geschuldeten Bruttoentschädigung an den Arbeitnehmenden 
vor und wendet darauf den massgebenden Tarifcode bzw. 
Steuersatz an (vgl. Ziffer 3.3).

3.2. 	Berechnung durch die Vorsorgeeinrichtung bzw. 
den Versicherer

Ersatzeinkünfte (Taggelder, Renten usw.), welche von einer 
Vorsorgeeinrichtung, Versicherung, Ausgleichskasse, Arbeits-
losenkasse (Leistungserbringer) direkt an den Leistungsemp-
fänger (Arbeitnehmende) ausbezahlt werden, sind durch den 
Leistungserbringer mit dem Tarifcode G, für Grenzgänger aus 
Deutschland mit dem Tarifcode Q bzw. für Grenzgänger aus 
Italien mit dem Tarifcode V an der Quelle zu besteuern (vgl. 
Art. 1 Abs. 1 Bst. g, m und r QStV).

Die Quellensteuer wird von den Bruttoeinkünften berechnet 
(vgl. Art. 84 Abs. 1 DBG). 

Bei Arbeitslosentaggeldern ist für jedes Kind, für welches von 
der Arbeitslosenkasse Taggeldzuschläge für Familienzulagen 
ausbezahlt werden, beim satzbestimmenden Einkommen ein 
Pauschalabzug von Fr. 600 / Monat vorzunehmen. Dies gilt 
auch bei Zwischenverdienst, weiteren bekannten Erwerbs- 
oder Ersatzeinkünften sowie bei Leistungsminderungen infolge 
Warte- und/oder Einstelltagen.
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Für die Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens gilt Folgendes: 

Leistungsart Ermittlung satzbestimmendes Einkommen

Leistungen, die nach Massgabe des versicherten Verdienstes 
ausgerichtet werden:

–	 Arbeitslosentaggeld

Grundsatz: Als satzbestimmendes Einkommen gilt das Arbeits-
losentaggeld (inkl. Familienzulagen). 

Zwischenverdienst oder weitere bekannte Erwerbs- oder Ersatz-
einkünfte: Als satzbestimmendes Einkommen gilt das Total des 
Arbeitslosentaggeldes (inkl. Familienzulagen) und dem Zwi-
schenverdienst bzw. den weiteren bekannten Einkünften.

Weitere Erwerbs- oder Ersatzeinkünfte, deren Höhe unbekannt 
ist: Als satzbestimmendes Einkommen gilt das maximal mögli-
che Taggeld pro Monat (Taggeld x 20 – 23 Tage). 

Bei untermonatigem Beginn oder Ende der Rahmenfrist:  
Als satzbestimmendes Einkommen gilt bei allen vorgenannten 
Konstellationen das maximal mögliche Taggeld pro Monat 
(Taggeld x 20 – 23 Tage).

Der Steuersatz ergibt sich aus der Steuertabelle des zuständigen 
Kantons.

–	 Taggeld aus Invalidenversicherung

–	 Unfalltaggeld

–	 Krankentaggeld

–	 Taggeld aus Erwerbsersatz

–	 Rentenleistungen aus Unfallversicherung

–	 Rentenleistungen aus Krankenversicherung

–	 Rentenleistungen aus beruflicher Vorsorge (sofern basierend 
auf versichertem Verdienst definiert)

Der versicherte Verdienst ist für die Ermittlung des Steuersatzes 
auf einen Monat umzurechnen (in der Regel dividiert durch 12). 
Der Steuersatz ergibt sich aus der Steuertabelle des zuständigen 
Kantons.

Leistungen, falls deren Höhe abhängig von einer anderen Be-
rechnungsgrundlage als dem versicherten Verdienst festgelegt 
wird:

Die Berechnungsgrundlage ist für die Ermittlung des Steuersat-
zes auf einen Monat umzurechnen.

–	 Insolvenzentschädigungen (AVIG) Der vom Arbeitnehmenden eines insolventen Betriebs gefor-
derte Lohn gilt  als satzbestimmendes Einkommen (vertraglich 
vereinbarter Lohn inkl. Anteil 13. Monatslohn, Ferien und Über-
zeit). Betrifft die Lohnforderung nur einen Teil eines Monats, ist 
sie auf einen ganzen Monat umzurechnen.

–	 Rentenleistungen aus 1. Säule (nur IVG) Für die Festlegung des satzbestimmenden Einkommens bei 
IV-Renten wird der maximale Rentenbetrag inkl. allfälligen Kin-
derrenten der für die versicherte Person anzuwendenden Skala 
durch den prozentualen Anteil einer ganzen IV-Rente dividiert 
und mit 100 multipliziert. 
Beispiel einer IV-Rente von 53%, Skala 20, 1 Kinderrente:
Fr. 1086 + Fr. 435 = Fr. 1521 ÷ 53 × 100 = Fr. 2869

–	 Rentenleistungen aus beruflicher Vorsorge Das Ergebnis aus [projiziertem Altersguthaben × Umwandlungs-
satz] ist für die Ermittlung des Steuersatzes auf einen Monat 
umzurechnen (in der Regel dividiert durch 12).

–	 Leistungen nach VVG (Schadenversicherungen) Als satzbestimmendes Einkommen gilt das Einkommen, wel-
ches als Basis für die Berechnung der Rentenleistung herange-
zogen wird.

–	 Direktschaden für vorübergehenden Erwerbsausfall (Haft-
pflicht aus OR und Spezialgesetzen)

Als satzbestimmendes Einkommen gilt das Einkommen, wel-
ches als Basis für die Berechnung des auf ein Jahr umgerech-
neten Erwerbsausfalls (Bruttolohn) herangezogen wird (in der 
Regel dividiert durch 12).

–	 Weitere Leistungen Basis für die Leistung ist in der Regel der Erwerbsausfall.

Leistungen, deren Höhe unabhängig von einer Berechnungs-
grundlage festgelegt werden:

–	 Familienzulagen

–	 Weitere Leistungen

Als satzbestimmendes Einkommen gilt der für die Berechnung 
des Tarifcodes C zu Grunde gelegte Medianwert der effektiven 
Lohneinkünfte, welcher jährlich publiziert wird.
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3.3.	 Tarifeinstufungen

Die Tarifeinstufungen bei an der Quelle besteuerten Ersatzeinkünften sind wie folgt vorzunehmen:

Tarif

Rechtsgrundlage Leistung auszahlende Stelle A, B, C, H,  
L, M, N, P,  
R, S, T, U

G, Q, 
V

D

1. AHVG Rückvergütung AHV-Beiträge Zentrale Ausgleichsstelle 
(betrifft nur Kanton Genf)

✕

2. IVG Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Ausgleichskasse ✕

IV-Rente mit einem %-Anteil 
einer ganzen IV-Rente

Ausgleichskasse ✕

3. AVIG Arbeitslosentaggeld Arbeitslosenkasse ✕

Kurzarbeitsentschädigung Arbeitgebende ✕

Schlechtwetterentschädigung Arbeitgebende ✕

Insolvenzentschädigung Arbeitslosenkasse ✕

4. �UVG 
(Obligatorium und  
Abredeversicherung)

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

Übergangstaggeld1 Versicherer ✕

Übergangsentschädigung2 Versicherer ✕

IV-Teilrente Versicherer ✕

IV-Rentenauskauf Versicherer ✕

Abfindung3 Versicherer ✕

5. �UVG-Zusatz 
(UVG-Differenzdeckung)4

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

IV-Teilrente Versicherer ✕

IV-Rentenauskauf Versicherer ✕

6. KVG Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕ 5

7. �VVG 
(Schadenversicherungsleistung)6

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

Rentenleistung Versicherer ✕

8. �BVG / OR / Vorsorge
reglement / Freizügigkeits
verordnung (2. Säule)4

Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Vorsorgeeinrichtung ✕

IV-Teilrente Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

IV-Kapitalleistung Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

9. BVV 3 (Säule 3a)4 IV-Teilrente Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

IV-Kapitalleistung Vorsorgeeinrichtung ✕ 7

10. EOG Taggeld Arbeitgebende ✕

bzw. Ausgleichskasse ✕

11. �OR und Spezialgesetze 
(Haftpflicht)

vorübergehender Schaden Arbeitgebende ✕

bzw. Versicherer ✕

12. �FamZG / kantonale 
Zulagengesetze

Familienzulagen Arbeitgebende ✕

bzw. Ausgleichskasse ✕
1 gemäss Art. 83 ff. VUV (SR 832.30)
2 gemäss Art. 86 ff. VUV
3 gemäss Art. 23 UVG (SR 832.20)
4 Aufzählung nicht abschliessend; sofern Schadenversicherungsleistungen (vgl. BGE 104 II 44 ff., 119 II 361 ff.)
5 Taggeldleistungen bis und mit Fr. 10.– werden nicht abgerechnet
6 Aufzählung nicht abschliessend (vgl. BGE 104 II 44 ff., 119 II 361 ff.)
7 sofern Ansässigkeit in der Schweiz; bei Ansässigkeit im Ausland sind die Quellensteuertarife für Vorsorgeleistungen anwendbar
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4. 	 Verfahren

4.1. 	Fälligkeit der Quellensteuer

Die Quellensteuer wird im Zeitpunkt der Auszahlung, der Gut-
schrift oder der Verrechnung der Ersatzeinkunft fällig. 

4.2. 	Rechte und Pflichten der Vorsorgeeinrichtung bzw. 
des Versicherers

Die Vorsorgeeinrichtung bzw. der Versicherer gilt als Schuldner 
der steuerbaren Leistung, sofern die Leistung direkt an die 
versicherte Person ausgerichtet wird. Ihm obliegen folgende 
Pflichten:

–	 Meldung über Beginn und Ende der Leistungsperiode (bei 
Abrechnung mittels ELM: Ein- und Austritt der quellensteu-
erpflichtigen Personen) in den dafür vorgesehenen Feldern 
der Quellensteuerabrechnung

–	 Einreichung der Abrechnungen über die abgezogenen 
Quellensteuern bei der zuständigen Steuerbehörde 
gemäss Artikel 107 DBG (vgl. hierzu auch Ziffer 9.5 KS 
Nr. 45 ESTV)
–	 bei Kantonen mit Monatsmodell: innert 30 Tagen nach 

Ablauf der vom Kanton festgelegten Abrechnungs-
periode (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich)

–	 bei Kantonen mit Jahresmodell: monatlich innert 30 
Tagen. Ergänzend dazu muss am Ende des Jahres bzw. 
am Ende des Anspruchs auf die Leistungen eine Neu-
berechnung des satzbestimmenden Einkommens erfol-
gen, sofern sich die Berechnungsgrundlage verändert 
hat (vgl. hierzu Ziffern 7.2 und 7.3.1 KS Nr. 45 ESTV 
sinngemäss).

–	 Ablieferung der Quellensteuer
–	 bei Kantonen mit Monatsmodell: aufgrund der Rech-

nungsstellung des Kantons
–	 bei Kantonen mit Jahresmodell: innert 30 Tagen seit 

Fälligkeit der Leistung

–	 Haftung in vollem Umfang für die Entrichtung der Quellen-
steuer

–	 Bestätigung über den Quellensteuerabzug

Als zuständige Steuerbehörde i. S. der vorstehenden Aufzäh-
lung gilt Folgendes: Zweigniederlassungen von Vorsorgeein-
richtungen und Versicherungen gelten dann als Betriebsstätte, 
wenn sie den Fall administrativ betreuen und eine eigene 
Betriebsstättenbuchhaltung führen. Für Grenzgänger, die in 
den Kantonen Tessin, Graubünden und Wallis arbeiten und 
dem Grenzgängerabkommen zwischen der Schweiz und Itali-
en unterliegen, ist die Quellensteuer auf Ersatzeinkünften mit 
dem Kanton des vorherigen Arbeitgebers abzurechnen.

Die Schuldner der steuerbaren Leistung (Vorsorgeeinrichtun-
gen, Versicherer) haben Anspruch auf eine Bezugsprovision, 
welche von der zuständigen Steuerbehörde festgelegt wird 
(vgl. Art. 88 Abs. 4 DBG resp. Art. 100 Abs. 3 DBG) und bei 
Verletzung der Verfahrenspflichten gekürzt oder gestrichen 
werden kann. Überdies können bei nicht fristgerechter Ablie-
ferung von Quellensteuern Ausgleichs- bzw. Verzugszinsen 
erhoben werden.

Die Schuldner der steuerbaren Leistung können von der  
Veranlagungsbehörde bis am 31. März des auf die Fälligkeit 
der Leistung folgenden Steuerjahres eine Verfügung über 
Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen (vgl. Art. 137 
Abs. 2 DBG). Sie bleiben bis zum rechtskräftigen Entscheid 
verpflichtet, die Quellensteuer zu erheben (vgl. Art. 137  
Abs. 3 DBG).

4.3. 	Rechte und Pflichten der quellensteuerpflichtigen 
Personen

Eine in der Schweiz ansässige Person kann bis am 31. März 
des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres bei 
der zuständigen Steuerbehörde eine Neuberechnung der Quel-
lensteuer oder eine nachträgliche ordentliche Veranlagung 
verlangen, wenn sie mit dem vorgenommenen Quellensteuer-
abzug nicht einverstanden ist (vgl. Ziffer 11 KS Nr. 45 ESTV).

Eine im Ausland ansässige Person kann bis am 31. März des 
auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres bei der 
zuständigen Steuerbehörde eine Neuberechnung der Quel-
lensteuer verlangen, wenn Drittstaattage nicht ausgeschieden 
wurden (vgl. Ziffern 3.2.2, 6.7, 7.5.1 sinngemäss und Ziffer 
11.6 KS Nr. 45 ESTV). 

Bei einem Antrag auf Ausscheidung von Drittstaattagen (vgl. 
Ziff. 2.4. oben) hat die quellensteuerpflichtige Person ein 
Kalendarium zum Nachweis der schweizerischen und auslän-
dischen Arbeitstage für die letzten 12 Erwerbsmonate beizule-
gen. Das Kalendarium muss vom Arbeitgebenden und von der 
quellensteuerpflichtigen Person unterzeichnet werden. 

4.4. 	Steuerhinterziehung / Veruntreuung von Quellen-
steuern

Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen-
steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung und kann mit 
einer Busse geahndet werden (vgl. Art. 175 DBG). Wer zum 
Quellensteuerabzug verpflichtet ist und abgezogene Quel-
lensteuern zu seinem oder eines anderen Nutzen verwendet, 
erfüllt den Tatbestand der Veruntreuung von Quellensteuern 
und kann mit Freiheitsstrafe, Geldstrafe oder Busse bestraft 
werden (vgl. Art. 187 DBG).
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Quellenbesteuerung von 
Ersatzeinkünften (Invaliditätsleistungen an Empfänger mit Wohnsitz im Ausland)
Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen
Hinweis: In dieser Übersicht werden einzig Leistungen behandelt, die nach dem OECD-Musterabkommen als andere Leistungen 
(Art. 21 OECD-MA) zu qualifizieren sind.

Ausländischer Wohnsitzstaat2

Rechtsgrundlagen1:
UVG / UVG-Zusatz / VVG

Renten
Quellensteuerabzug vornehmen
ja/nein

Kapitalleistungen
Rückforderungsmöglichkeit
ja/nein

Ägypten ja nein
Albanien nein ja
Algerien nein ja
Argentinien ja nein
Armenien nein ja
Aserbaidschan nein ja
Äthiopien ja nein
Australien ja 3 nein
Bahrain nein ja
Bangladesch nein ja
Belarus nein ja
Belgien nein ja
Brasilien ja für UVG nein für UVG, sonst ja
Bulgarien nein ja
Chile ja nein
China nein ja
Chinesisches Taipeh (Taiwan) nein ja
Dänemark nein ja
Deutschland nein ja
Ecuador nein ja
Elfenbeinküste nein ja
Estland nein ja
Finnland nein ja
Frankreich nein ja
Georgien nein ja
Ghana nein ja
Griechenland nein ja
GB / Vereinigtes Königreich nein ja
Hongkong nein ja
Indien nein ja
Indonesien ja nein
Iran nein ja
Irland nein ja
Island nein ja
Israel ja 3 ja 3

Italien nein ja
Jamaika nein ja
Japan nein ja
Jordanien (ab 1.1.2026) ja ja
Kanada ja (max. 15 %) nein
Kasachstan nein ja
Katar nein ja
Kirgisistan nein ja
Kolumbien nein ja
Kosovo nein ja
Kroatien nein ja
Kuwait (bis 31.12.2024) nein ja
Kuwait (ab 1.1.2025) ja 3 ja
Lettland nein ja

Stand: 1. Januar 2026

Neuerungen gegenüber dem Stand per 
1.1.2025 sind mit l gekennzeichnet.

l
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Ausländischer Wohnsitzstaat2

Rechtsgrundlagen1:
UVG / UVG-Zusatz / VVG

Renten
Quellensteuerabzug vornehmen
ja/nein

Kapitalleistungen
Rückforderungsmöglichkeit
ja/nein

Liechtenstein nein ja
Litauen nein ja
Luxemburg nein ja
Malaysia ja nein
Malta nein ja
Marokko nein ja
Mazedonien nein ja
Mexiko ja nein
Moldova nein ja
Mongolei nein ja
Montenegro nein ja
Neuseeland ja nein
Niederlande (bis 31.12.2020) nein ja
Niederlande (ab 1.1.2021) ja für UVG (max. 15 %) nein für UVG, sonst ja
Norwegen nein ja
Oman nein ja
Österreich nein ja
Pakistan ja nein
Peru ja nein
Philippinen ja nein
Polen nein ja
Portugal nein ja
Rumänien nein ja
Russland nein ja
Sambia (bis 31.12.2019) ja 3 nein
Sambia (ab 1.1.2020) nein ja
Saudi-Arabien nein ja
Schweden nein ja
Serbien nein ja
Singapur nein ja
Slowakei nein ja
Slowenien nein ja
Spanien nein ja
Sri Lanka nein ja
Südafrika nein ja
Südkorea nein ja
Tadschikistan nein ja
Thailand ja nein
Trinidad und Tobago ja nein
Tschechische Republik nein ja
Tunesien nein ja
Türkei nein ja
Turkmenistan nein ja
Ukraine nein ja
Ungarn nein ja
Uruguay nein ja
Usbekistan nein ja
Venezuela nein ja
Vereinigte Arabische Emirate ja nein
Vereinigte Staaten (USA) ja (max. 15 %) ja (nur jenen Teil, der 15 % übersteigt)

Vietnam ja nein
Zypern nein ja

1	 Vgl. Tabelle in Ziffer 3.3. des Merkblattes über die Quellenbesteuerung von Ersatzeinkünften. 
2	 Bei allen übrigen Ländern, die auf der obigen Liste nicht aufgeführt sind, gilt, dass bei Renten die Quellensteuer stets in Abzug zu bringen ist und 

dass bei Kapitalleistungen nie ein Rückforderungsanspruch besteht.
3	 Rückforderungsmöglichkeit, sofern durch Ansässigkeitsstaat besteuert (Besteuerungsnachweis verlangen).
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eidgenössisches Finanzdepartement EFDSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Merkblatt und Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen für die Quellenbesteuerung der 
Erwerbseinkünfte von Studenten, Lernenden und Praktikanten ohne steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt in der Schweiz

1.	 Vorbemerkung

Die meisten Doppelbesteuerungsabkommen bestimmen, dass 
Einkünfte der aus anderen Vertragsstaaten stammenden Stu-
denten (S), Lernenden (L) und Praktikanten (P) (unter gewissen 
Abkommen nur S), die ihnen für den Unterhalt oder für 
ihre Ausbildung aus Quellen ausserhalb der Schweiz zuflie-
ssen, in der Schweiz nicht besteuert werden können.

Für die Erhebung der Quellensteuer ist diese Bestimmung 
ohne Bedeutung, können doch Einkünfte aus ausländischen 
Quellen keiner schweizerischen Quellensteuer unterworfen 
werden.

Einkünfte ausländischer S/L/P aus Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz können – ungeachtet dessen, ob die Schweiz mit 
dem Herkunftsstaat ein Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen hat oder nicht – grundsätzlich an der Quelle 
besteuert werden.

2.	 Besonderheiten

2.1	�Die Abkommen mit Algerien, Armenien, Bangladesch, 
Brasilien, Bulgarien, Ghana, Indien, Katar, Kroatien, 
Kuwait, Marokko, Mazedonien, der Mongolei, Mon-
tenegro, den Philippinen, Polen, Serbien, Slowenien, 
Thailand, der Tschechischen Republik und der Türkei 
verlangen ausdrücklich eine Gleichbehandlung mit in der 
Schweiz ansässigen Personen.

2.2	�Folgende Doppelbesteuerungsabkommen sehen aber ge-
wisse Befreiungen vor, aufgrund derer die schweizerische 
Quellensteuer unter Umständen auf Antrag zurückerstattet 
werden muss:

	� Herkunftsstaaten: Elfenbeinküste, Pakistan und  
Sri Lanka

	� Steuerbefreiung für S/L/P während höchstens zwölf Mo-
naten auf Vergütungen aus einer im direkten Zusammen-
hang mit dem Studium oder der Ausbildung stehenden 
unselbständigen Erwerbstätigkeit, sofern die Vergütung 
aus dieser Arbeit CHF 18 000 nicht übersteigt.

2.3	Herkunftsstaat: Tunesien

	� Steuerbefreiung für S/L/P während höchstens zwölf Mo-
naten auf Vergütungen aus einer im direkten Zusammen-
hang mit dem Studium oder der Ausbildung stehenden 
unselbständigen Erwerbstätigkeit, sofern die Vergütung 
aus dieser Arbeit CHF 6000 nicht übersteigt.

	� Demzufolge ist, im Fall eines S/L/P aus einem der unter 2.2 
oder 2.3 erwähnten Staaten, die erhobene Quellensteuer 
bis zu einer Dauer von maximal zwölf Monaten zurück-
zuerstatten (das Kalenderjahr wird für die Ermittlung der 
Dauer der Erwerbstätigkeit nicht berücksichtigt). Somit 
wird die Steuer immer zurückerstattet, sofern die Einkünf-
te aus einer Erwerbstätigkeit nicht CHF 18 000 (CHF 6000 
für einen S/L/P aus Tunesien) und die Dauer der Erwerbs-
tätigkeit nicht zwölf Monate übersteigen. Desgleichen für 
die ersten zwölf Monate, wenn die Erwerbstätigkeit zwölf 
Monate übersteigt. Wenn die Erwerbseinkünfte in den 
ersten zwölf Monaten CHF 18 000 (CHF 6000 für einen 
S/L/P aus Tunesien) übersteigen, so wird die Quellensteuer 
nicht zurückerstattet. Die Steuer ist ab dem 13. Monat der 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz endgültig geschuldet.

g 

2.4	Herkunftsstaaten: Indonesien und Jamaika

	� Steuerbefreiung für S/L/P für Einkünfte aus einer in einem 
direkten Zusammenhang mit dem Studium oder der Aus-
bildung stehenden unselbständigen Erwerbstätigkeit von 
höchstens zwölf Monaten Dauer, sofern die Vergütung aus 
dieser Arbeit CHF 18 000 nicht übersteigt.

2.5	�Herkunftsstaaten: Malaysia, Portugal sowie Trinidad 
und Tobago

	� Steuerbefreiung für S/L/P für Einkünfte aus einer in einem 
direkten Zusammenhang mit dem Studium oder der Aus-
bildung stehenden unselbstständigen Erwerbstätigkeit von 
höchstens zwölf Monaten Dauer, sofern die Vergütung aus 
dieser Arbeit CHF 12 000 nicht übersteigt.

	� Demzufolge ist, im Fall eines S/L/P aus einem der unter 2.4 
oder 2.5 erwähnten Staaten, die erhobene Steuer endgül-
tig geschuldet, wenn die Erwerbstätigkeit in der Schweiz 
länger als zwölf Monate dauert (das Kalenderjahr wird für 
die Ermittlung der Dauer der Tätigkeit nicht berücksichtigt) 
oder wenn die Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit für die 
Dauer von weniger oder gleich zwölf Monaten CHF 18 000 
bzw. CHF 12 000 übersteigen. Eine Rückerstattung der 
Steuer kann somit nur in Betracht gezogen werden, wenn 
die Dauer der Erwerbstätigkeit nicht zwölf Monate und 
gleichzeitig die Erwerbseinkünfte nicht CHF 18 000 bzw. 
CHF 12 000 übersteigen.

2.6	Herkunftsstaaten: Irland und Schweden

	� Steuerbefreiung für S/L/P (Irland) bzw. S (Schweden) für 
Einkünfte aus einer 100 Tage im Laufe eines Steuerjahres 
nicht übersteigenden Erwerbstätigkeit, die im Zusammen-
hang mit der Ausbildung steht.

	� Dies bedeutet, dass die erhobene Steuer endgültig 
geschuldet ist, wenn die Erwerbstätigkeit in der Schweiz 
länger als 100 Tage in einem Steuerjahr dauert. Die Höhe 
der Entschädigung spielt in diesem Fall keine Rolle. Eine 
Rückerstattung der Steuer fällt nur in Betracht, wenn die 
Dauer der Erwerbstätigkeit 100 Tage nicht übersteigt.

3.	 Verfahren

3.1	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung meldet die quel-
lensteuerpflichtige Person der zuständigen Steuerbehör-
de. Die Meldung hat innert acht Tagen seit Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung zu erfolgen und folgende Angaben 
zu enthalten:

–	 Name und Vorname 

–	 Geburtsdatum

–	 13-stellige AHV-Nr. (falls bekannt)

–	 Vollständige Adresse im Ausland

3.2	�Die Quellensteuer ist im Zeitpunkt der Auszahlung, Über-
weisung, Gutschrift oder Verrechnung der steuerbaren 
Leistung fällig. Sie ist durch den Schuldner der steuerbaren 
Leistung in Abzug zu bringen.

3.3	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über die abge-
zogene Quellensteuer abzurechnen, indem er das voll-
ständig ausgefüllte Abrechnungsformular innert 30 Tagen 
nach Beginn des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden 
Monats bei der zuständigen Steuerbehörde einreicht.

Stand: 1. Januar 2026

Keine Neuerungen gegenüber  
dem Stand per 1.1.2025.
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3.4	�Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD und VS) hat 
der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer 
zusammen mit der Abrechnung an zuständige Steuerbe-
hörde zu überweisen.

	� Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone) hat die 
Überweisung der Quellensteuer erst nach der Rechnungs-
stellung durch die zuständige Steuerbehörde zu erfolgen. 

	� Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der Quel-
lensteuer hat der Schuldner der steuerbaren Leistung 
Anspruch auf eine Bezugsprovision von 1 – 2 Prozent der 
abgelieferten Quellensteuer.

3.5	�Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die 
korrekte Erhebung und Ablieferung der Quellensteuer.

3.6	�Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen-
steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.

4.	 Bescheinigung über den Steuerabzug

Der quellensteuerpflichtigen Person ist unaufgefordert eine 
Bescheinigung über die Höhe der in Abzug gebrachten Quel-
lensteuer auszustellen.

5.	 Rechtsmittel

Ist die quellensteuerpflichtige Person oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerabzug nicht ein-
verstanden, oder hat die quellensteuerpflichtige Person keine 
Bescheinigung über den Steuerabzug erhalten, so können 
diese bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgen-
den Steuerjahres eine anfechtbare Verfügung über Bestand 
und Umfang der Steuerpflicht bei der zuständigen kantonalen 
Steuerbehörde verlangen.
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Antrag auf Rückerstattung der Quellensteuer auf Leistungen 
von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz

Ü VON DER STEUERPFLICHTIGEN PERSON AUSZUFÜLLEN

 2. Säule (berufliche Vorsorge)	  Kapitalleistung  
 Säule 3a (gebundene Vorsorge)	  Rente

Name 	 Vorname 

Geburtsdatum 	 Nationalität 1 1 

Zivilstand 	 Nationalität 2 1 

Strasse, Nr. 

PLZ / Ort 		  Land 2 

Name 

Adresse 

PLZ / Ort 		  Kanton 

Name 

Adresse 

PLZ / Ort 		  Kanton 

CHF 	 Quellensteuerabzug CHF 3 

vom 	 bis 

CHF 	 Quellensteuerabzug CHF 

Datum der Auszahlung 

Firma 

Adresse 

PLZ / Ort 		  Kanton 

Personalien

Wohnadresse im Ausland

Name und Adresse 
des Vertreters (optional)

Name und Adresse  
der Vorsorgeeinrichtung

Rente 3 brutto (periodisch)

Zeitraum

Kapitalleistung brutto 
(einmalig)

Name und Adresse 
des letzten Arbeitgebers 
in der Schweiz

Ü VON DER AUSLÄNDISCHEN STEUERBEHÖRDE AUSZUFÜLLEN

 � von obenstehender Leistung Kenntnis genommen zu haben  
und, 
dass der Empfänger der Leistung eine im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens  
mit der Schweiz ansässige Person ist

Die Steuerbehörde des 
Wohnsitzstaates bestätigt: 

sowie 	Î bei Wohnsitz des Leistungsempfängers in 4: 
Australien, Bahrain, China, Bulgarien, Frankreich 5, Israel, Italien, Kosovo, Pakistan, Peru, Uruguay oder 
Zypern  

 � �die obenstehende Leistung effektiv besteuert zu haben (Besteuerungsnachweis beilegen)

	Î bei Wohnsitz des Leistungsempfängers in/im 4: 
Vereinigten Königreich (GB), Irland, Japan, Malta oder Südkorea 
und, 
sofern der Empfänger der Leistung auf seinen Einkünften nur auf jenen Teilbeträgen besteuert wird, 
die dorthin überwiesen oder dort bezogen wurden («taxation on remittance basis»), dass folgender 
Betrag effektiv in diesen Staat überwiesen oder dort bezogen wurde:

CHF 

Ort, Datum 	 Stempel und Unterschrift der ausländischen Steuerbehörde
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Ergänzende Angaben für die Rückerstattung der Quellensteuer 
auf Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz

Ü VON DER STEUERPFLICHTIGEN PERSON AUSZUFÜLLEN

Name 		  Vorname 

E-Mail-Adresse 

	 Bank

Name der Bank 

Filiale 

Adresse der Bank 

Konto-Nr. (IBAN) 

BIC / SWIFT 

Inhaber des Kontos 

  �Post

Konto-Nr. (IBAN) 

Inhaber des Kontos 

Personalien

Zahlungsverbindung 
für die Rückerstattung 
der Quellensteuer 6

Ort, Datum 	 Unterschrift des Antragsstellers/der Antragsstellerin

	Î Dieses Formular umfasst zwei Seiten. Beide Seiten sind vollständig auszufüllen und einzureichen.

	Î Beide Seiten des vollständig ausgefüllten Formulars sind der Steuerverwaltung jenes Kantons 
einzureichen, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz bzw. Betriebsstätte hat.

	Î Bei Kapitalleistungen ist dem Antrag eine Kopie der Auszahlungsabrechnung der Vorsorge­
einrichtung beizulegen.

	Î Bei Rentenleistungen ist dem Antrag eine Kopie der Rentenbescheinigung beizulegen.

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihres Antrags bis zu drei Monaten in Anspruch nehmen kann. 
Eine Rückzahlung ist nicht möglich, solange die Vorsorgeeinrichtung die Quellensteuer noch nicht mit der 
zuständigen Steuerbehörde abgerechnet hat.

Erläuterungen:
1	 Es sind sämtliche Nationalitäten anzugeben.
2	 Für in Deutschland ansässige Personen ist, falls vorhanden, eine Kopie der Ansässigkeitsbescheinung für Grenzgänger beizulegen.
3	 Rentenbetrag (brutto) bzw. Quellensteuer der Periode, für welche die Quellensteuer zurückgefordert wird.
4	 Zutreffendes Land unterstreichen.
5	 Dem Antrag für in Frankreich ansässigen Personen sind zusätzlich die Berechnungsmodalitäten der tatsächlichen Besteuerung beizulegen.
6	 Zutreffende Zahlungsverbindung ankreuzen.

Beilagen:

 � Kopie der Ansässigkeitsbescheinigung für Grenzgänger bei Ansässigkeit in Deutschland

 � Besteuerungsnachweis

 � Kopie der Auszahlungsabrechnung bei Kapitalleistungen

 � Kopie der Rentenbescheinigung bei Rentenleistungen

 �
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Application for refund of the withholding tax on payments by pension 
funds domiciled in Switzerland

Ü TO BE FILLED IN BY THE TAXPAYER

 Second pillar (pension fund)	  Lump sum payment  
 Pillar 3a (restricted pension plan)	  Pension or regular pension payments or annuity

Surname 	 First name 

Date of birth 	 Nationality 1 1 

Marital status 	 Nationality 2 1 

Street, no. 

Postcode / Town/city 		  Country 2 

Name 

Address 

Postcode / Town/city 		  Canton 

Name 

Address 

Postcode / Town/city 		  Canton 

CHF 	 Withholding tax deduction CHF 3 

from 	 to 

CHF 	 Withholding tax deduction CHF 

Date of the payment 

Company 

Address 

Postcode / Town/city 		  Canton 

Personal details

Home address abroad

Name and address of 
representative (optional)

Name and address of 
pension fund

 Gross pension 3 (periodic)

Time period

Gross lump sum (one-off)

Name and address of 
the last employer in 
Switzerland

Ü TO BE FILLED IN BY THE FOREIGN TAX AUTHORITIES

 � having taken note of the aforementioned payment 
and, 
that the recipient of the payment is a person resident as defined in the double taxation agreement 
with Switzerland

The tax authority of 
the country of domicile 
confirms:

and 	Î in case the recipient of the payment is a resident in 4: 
Australia, Bahrain, China, Bulgaria, France 5, Israel, Italy, Kosovo, Pakistan, Peru, Uruguay or Cyprus 

  the aforementioned payment has effectively been taxed (enclose proof of taxation)

	Î in case the recipient of the payment is a resident in 4: 
the United Kingdom (GB), Ireland, Japan, Malta or South Korea  
and, 
so long as the recipient of the payment is taxed only on the components of the income which was 
transferred or withdrawn there (taxation on remittance basis), that the following amount has 
effectively been transferred to or was withdrawn in this country:

CHF 

Place, date 	 Stamp and signature of the foreign tax authority
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Additional information for the refund of withholding tax on payments 
by pension funds domiciled in Switzerland 

Ü TO BE FILLED IN BY THE TAXPAYER

Surname 		  First name 

Email address 

	 Bank

Name of the bank 

Subsidiary 

Bank address 

Account no. (IBAN) 

BIC / SWIFT 

Account holder 

  �Post

Account no. (IBAN) 

Account holder 

Personal details

Payment details for the 
refund of withholding tax 6

Place, date 	 Signature of the applicant

	Î This form comprises two pages. Both pages must be completed in full and submitted.

	Î Both pages of the completed form must be submitted to the cantonal tax administration where the 
pension fund is headquartered or permanently established.

	Î In the case of lump sums, a copy of the payment slip from the pension fund is to be submitted 
with the application.

	Î In the case of pension benefits, a copy of the pension statement must be submitted with the 
application.

Please note that it may take up to three months to process your application. A refund is not possible as 
long as the pension fund has not yet settled the withholding tax with the competent tax authority.

Explanations:
1	 All nationalities must be indicated.
2	 German residents must submit a copy of their residence permit for cross-border commuters, if available.
3	 Pension amount (gross) or withholding tax for the period for which the withholding tax refund is being claimed.
4	 Underline country applicable.
5	 French residents must additionally submit the calculation method of the actual taxation together with the application.
6	 Check applicable payment method.

Enclosures:

  Copy of the residence permit for cross-border commuters in the case of residence in Germany

  Proof of taxation

  Copy of the payment slip in the case of lump-sum payments

  Copy of the pension statement in the case of pension payments / regular pension payments / annuity payments

 �
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Demande de remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les 
prestations provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse
Ü À REMPLIR PAR LE CONTRIBUABLE

 2e pilier (prévoyance professionnelle)	  Prestation en capital  
 Pilier 3a (prévoyance liée)	  Rente

Nom 	 Prénom 

Date de naissance 	 Nationalité 1 1 

État civil 	 Nationalité 2 1 

Rue, n° 

NPA, Localité 		  Pays 2 

Nom 

Adresse  

NPA, Localité 		  Canton 

Nom 

Adresse 

NPA, Localité 		  Canton 

CHF 	 Impôt retenu à la source CHF 3 

du 	 au 

CHF 	 Impôt retenu à la source CHF 

Date du versement 

Raison sociale 

Adresse 

NPA, Localité 		  Canton 

Données personnelles

Adresse à l’étranger

Nom et adresse du 
représentant (facultatif) 

Nom et adresse de 
l’institution de prévoyance

Rente 3 brute (périodique)

Période

Prestation en capital brute
(versement unique)

Nom et adresse du dernier 
employeur en Suisse

Ü À REMPLIR PAR L’AUTORITÉ FISCALE ÉTRANGÈRE

 � qu’elle a pris connaissance de la prestation susmentionnée 
et, 
que le bénéficiaire de la prestation est de résident au sens de la convention en vue d’éviter les 
doubles impositions conclue avec la Suisse.

L’autorité fiscale de l’État  
de résidence confirme: 

Elle confirme aussi que: 	Î dans la mesure où le bénéficiaire de la prestation est domicilié dans l’un des États suivants 4:  
Australie, Bahreïn, Bulgarie, Chine, Chypre, France 5, Israël, Italie, Kosovo, Pakistan, Pérou ou Uruguay,  

 � �qu’elle a effectivement imposé la prestation susmentionnée (joindre l’attestation d’imposition).

	Î dans la mesure où le bénéficiaire de la prestation est domicilié dans l’un des États suivants 4:  
Corée du Sud, Royaume-Uni (GB), Irlande, Japon ou Malte  
et, 
dans la mesure où les revenus du bénéficiaire de la prestation ne sont soumis à l’impôt que pour la 
partie transférée ou touchée dans cet État («taxation on remittance basis»), que le montant suivant a 
effectivement été transféré ou touché dans cet État:

CHF 

Lieu et date 	 Timbre et signature de l’autorité fiscale étrangère
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Informations complémentaires pour le remboursement de l’impôt à la source 
prélevé sur les prestations provenant d’institutions de prévoyance ayant leur 
siège en Suisse 

Ü À REMPLIR PAR LE CONTRIBUABLE

Nom  		  Prénom  

Adresse électronique  

	 Banque

Nom de la banque 

Filiale 

Adresse de la banque 

N° de compte (IBAN) 

BIC / SWIFT 

Titulaire du compte 

  �Poste

N° de compte (IBAN) 

Titulaire du compte 

Données personnelles

Coordonnées de paiement 
pour le remboursement de 
l’impôt retenu à la source 6

Lieu et date 	 Signature du requérant/de la requérante

	Î Veuillez remplir intégralement le présent formulaire de deux pages et le transmettre à l’administra-
tion fiscale du canton dans lequel l’institution de prévoyance a son siège ou un établissement 
stable.

	Î Pour les prestations en capital, veuillez joindre à la demande une copie du décompte de paie-
ment établi par l’institution de prévoyance.

	Î Pour les rentes, veuillez joindre à la demande une copie de l’attestation de rente.

Veuillez noter que le traitement de votre demande peut prendre jusqu'à trois mois. Un remboursement 
n'est pas possible tant que l'institution de prévoyance n'a pas décompté l'impôt à la source avec l'autorité 
fiscale compétente.

Explications:
1	 Veuillez mentionner toutes les nationalités.
2	 Les personnes résidant Allemagne doivent joindre à la demande une copie de l’attestation de résidence pour les travailleurs frontaliers 

(si disponible).
3	 Montant (brut) de la rente resp. de l’impôt retenu à la source pendant la période sur laquelle porte la demande de remboursement.
4	 Veuillez souligner le pays concerné.
5	 Les personnes résidant de France doivent en outre joindre à la demande les modalités de calcul de l’imposition effective.
6	 Veuillez cocher les coordonnées de paiement qui conviennent.

Annexes:

  Copie de l’attestation de résidence pour les travailleurs frontaliers résidant Allemagne

  Attestation d’imposition

  Copie du décompte de paiement établi par l’institution de prévoyance (pour les prestations en capital)

  Copie de l’attestation de rente (pour les rentes) 

 �
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Istanza di rimborso dell’imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni 
provenienti da istituzioni di previdenza professionale con sede in Svizzera

Ü DA COMPILARE DAL CONTRIBUENTE

 2° pilastro (previdenza professionale)	  Prestazione in capitale  
 Pilastro 3a (previdenza privata)	  Rendita

Cognome 	 Nome 

Data di nascita 	 Nazionalità 1 1 

Stato civile 	 Nazionalità 2 1 

Via, n. 

NPA / Luogo 		  Paese 2 

Nome 

Indirizzo  

NPA / Luogo 		  Cantone 

Nome 

Indirizzo 

NPA / Luogo 		  Cantone 

CHF 	 Ritenuta d’imposta alla fonte CHF 3 

dal 	 al 

CHF 	 Ritenuta d’imposta alla fonte CHF 

Data del versamento 

Ditta 

Indirizzo  

NPA / Luogo 		  Cantone 

Generalità

Indirizzo all’estero

Nome e indirizzo 
del rappresentante 
(facoltativo) 

Nome e indirizzo 
dell’istituzione di 
previdenza

Importo lordo della rendita 3 
(périodique)
Periodo

Prestazione lorda in capitale 
(unica)

Nome e indirizzo 
dell’ultimo datore di 
lavoro in Svizzera

Ü DA COMPILARE DALL’AUTORITÀ FISCALE STRANIERA

 � di aver preso conoscenza del pagamento della prestazione in capitale sopra menzionata  
e  
che il beneficiario della prestazione è cittadino residente ai sensi della Convenzione per evitare la 
doppia imposizione con la Svizzera

L‘autorità fiscale del Paese 
di domicilio certifica:

nonché 	Î se il beneficiario della prestazione è residente in 4:  
Australia, Bahrein, Cina, Bulgaria, Francia 5, Israele, Italia, Kosovo, Pakistan, Perù, Uruguay o Cipro  

 � �di aver effettivamente tassato la prestazione sopra menzionata  
(allegare un documento che attesti l’imposizione avvenuta).

	Î se il beneficiario della prestazione è residente in 4:  
Regno Unito (GB), Corea del Sud, Giappone, Irlanda o Malta   
e  
a condizione che il beneficiario della prestazione venga tassato solo sulla sua parte di reddito trasferi-
ta o percepita in questo Paese, che l’importo seguente è effettivamente stato trasferito o percepito in 
questo Paese («taxation on remittance basis»):

CHF 

Luogo, data 	 Timbro e firma dell’autorità fiscale straniera 
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Informazioni supplementari per il rimborso dell’imposta alla fonte 
prelevata sulle prestazioni provenienti da istituzioni di previdenza 
professionale con sede in Svizzera

Ü DA COMPILARE DAL CONTRIBUENTE

Cognome  		  Nome  

Indirizzo e-mail  

	 Banca

Nome della banca 

Filiale 

Indirizzo della banca 

Conto n. (IBAN) 

BIC / SWIFT 

Titolare del conto 

  �Posta

Conto n. (IBAN) 

Titolare del conto 

Generalità

Coordinate per il rimborso 
dell’imposta alla fonte 6

Luogo, data  	 Firma dell’istante

	Î Il presente modulo è composto da due pagine. Si prega di compilarle in modo completo e trasmetterle 
entrambe. 

	Î Le due pagine del modulo debitamente compilate devono essere trasmesse all’amministrazione fiscale 
del Cantone in cui si trova la sede o lo stabilimento d’impresa dell’istituzione di previdenza.

	Î In caso di prestazioni in capitale: allegare una copia del conteggio di pagamento stabilito 
dall'istituzione di previdenza.

	Î In caso di prestazioni in forma di rendita: allegare una copia dell’attestazione delle rendite.

L'elaborazione della domanda può richiedere fino a tre mesi. Il rimborso non è possibile finché l'istituto di 
previdenza non abbia provveduto al conteggio dell'imposta alla fonte presso l'autorità fiscale competente.

Spiegazione:
1	 Indicare tutte le nazionalità.
2	 Per le persone residenti in Germania: allegare una copia dell’attestato di residenza per frontalieri (se disponibile).
3	 Importo delle rendite (lordo) o dell’imposta alla fonte del periodo per il quale viene chiesto il rimborso.
4	 Sottolineare il Paese di residenza.
5	 Per le persone residenti in Francia: allegare all’istanza le modalità di calcolo dell’imposizione effettiva.
6	 Apporre una crocetta nella casella corrispondente alla variante scelta.

Allegati:

  Copia dell’attestato di residenza per i frontalieri residenti in Germania 

  Attestazione d'imposizione

  Copia del conteggio di pagamento in caso di prestazioni in capitale 

  Copia dell’attestazione delle rendite in caso di prestazioni in forma di rendita 

 �
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